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I.
Das Institut Felsenegg

Das Institut Felsenegg wurde 1998 durch den Unterzeichneten gegründet als Institut für Gedankenfreiheit. Seine Aktivität bestand zunächst in Stellungnahmen zu aktuellen politischen Fragen ausserhalb des Parteienspektrums. Interessierte Personen erhielten zu diesem Zweck die so genannten Felseneggbriefe. Ein- oder zweimal pro Jahr findet nach wie vor eine Zusammenkunft mit Vortrag und Mittagessen statt (Felseneggessen). Da die politischen  Aufgaben des Instituts von der 2003 gegründeten Bewegung für Unabhängigkeit übernommen wurden, hat sich das Institut Felsenegg der Pflege des Verfassungs- und des Verfahrensrechts im praktischen Bereich zugewendet mit Beratung und Hilfeleistungen. Das Institut Felsenegg arbeitet insofern unentgeltlich und ohne Aufträge. Für Kurse werden die anfallenden Kosten auf die Teilnehmenden verteilt.

I1.
Der Ausgangspunkt der vorliegenden Betrachtung
Ich habe die von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) veranstaltete Bundesfeier auf dem Rütli mehrfach besucht. Sie war ein patriotischer Akt mit Trachten, Fahnenschwingern, einem Musikkorps und einer prominenten Person, welche die Rede hielt. Die Teilnehmenden kamen aus der ganzen Schweiz, vor allem waren zahlreiche Romands darunter. Das Tenue war entweder der Jahreszeit angemessen oder es nahm etwa auf den besonderen Tag Bezug; einmal war auch eine Gruppe von Schwarzgewandeten dort, deren Erscheinung nicht so recht in das Gesamtbild passte. Erkennbar war, dass sie lieber unsere alte Nationalhymne Rufst Du, mein Vaterland statt des Schweizerpsalms gesungen hätten. Die Akustik für gemeinsames Singen ist übrigens auf der ansteigenden Wiese besonders gut. Die Schwarzgewandeten störten die Feier aber nicht und man verliess die historische Stätte bereichert.
III.
Die erste Beleidigung des Schweizervolkes
1.
Im Jahre 2006 konnte ich wegen irgendeiner Abhaltung nicht hingehen und bin froh darüber, dies aus folgendem Grund:
Es ging diesmal der SGG darum, die Schwarzgewandeten, die im Jahr zuvor die Feier "gestört" hätten, sowie weitere Personen am Besuch der Feier  zu hindern, zu welchem Zweck in Brunnen ein ganzer Apparat von Polizeibeamten in Erscheinung trat. Es wurden Gitter angebracht und ein Zelt errichtet. Offenbar war die Veranstalterin dieser ihrer eigenen Strategie nicht gewachsen; es bleibt heute noch unklar, auf wessen Initiative diese letztlich zurückgeht. Jedenfalls war der Ablauf so konzipiert, dass nur Personen überhaupt zum Rütli gelangen konnten, welche ein "Ticket" besassen. Dieses Ticket musste vorher bei der SGG bezogen werden und dort kam es darauf an, wes Geistes Kind man oder frau  war, es wurde also eine regelrechte Meinungskontrolle durchgeführt. Wer ein Ticket besass, wurde aber nichts desto weniger auf die Eigenschaften seiner Person hin kontrolliert und dazu diente eben das Zelt. In einer früheren Stellungnahme habe ich dieses Zelt Gesslerzelt genannt in Erinnerung an Verse aus Friedrich Schillers "Wilhelm Tell", die da lauten: 
Walter

Ei, Vater, sieh den Hut  dort auf dem Stange.

Tell
Was kümmert uns der Hut? Komm, lass uns gehen.

Wen aber statt des Hutes das Zelt nicht kümmerte, konnte in Brunnen, wie weiland Wilhelm Tell, dem die beiden Wächter Friesshart und Leuthold entgegentraten
, nicht einfach "gehen", wenigstens nicht, wie beabsichtigt, aufs Rütli. Es bildete sich vielmehr eine Reihe von Personen, die gezwungenermassen an einem Tisch vorbei sich bewegen mussten, wenn sie das Rütli erreichen wollten, um an der dortigen Bundesfeier teilzunehmen. Das wäre geeignetes Sujet für einen Historienmaler wie Carl Theodor von Piloty (1826-1886) gewesen. Auch die Schweiz hat ihren Historienmaler in der Person des Baselbieters Karl Jauslin (1842-1904), Schüler von Anselm Feuerbach (1829-1880) und Schöpfer der Bilder aus der Schweizergeschichte. An eines derselben gemahnt die Personenreihe, die sich in Brunnen zwischen Polizeigittern zu bilden hatte. Das Bild heisst: Divico schickt die römischen Soldaten unter das Joch
. Der Helveterführer Divico erfocht nämlich mit den Tigurinern im Jahr 107 v. Chr. einen  Sieg gegen die sich entgegenstellenden Römer. Der Zürcher Historiker Ludwig Meyer von Knonau (1769-1841) schrieb darüber
:
...deutlich ergibt es sich, dass die einzelnen Völkerschaften der Helvetier Kriege führen und an Auswärtige sich anschliessen
 konnten. So zogen die Tiguriner mit bis nahe an die Mündungen der Rhone. Aber als ein römisches Heer unter dem Consul Lucius Cassius ihnen im Rücken vordrang (646 nach Roms Erbauung), eilten sie, die demnach ihre Heimath nicht zu verlassen gedachten, zurück und brachten, angeführt von ihrem jugendlichen Feldherrn Diviko
, am Lemanischen See
 den Römern eine gänzliche Niederlage bey. Der Consul und einer seiner Unterfeldherren, Piso, blieben auf dem Schlachtfelde. Die Sieger liessen die Übriggebliebenen, nur nachdem sie Geisseln gegeben und schimpflich unter dem Joche durchgegangen waren, wieder davon ziehen.
Im Jahre 2006 verlief das etwas anders:
· Der moderne Divico trat selber nicht in Erscheinung.

· Die Betroffenen waren nicht fremde Soldaten, sondern sie gehörten zum eigenen Volk
.
· Es musste zwar nicht unter einem Joch durch, dafür an einem Kontrolltisch vorbei gegangen werden.

· Schliesslich fanden  die Vorgänge keinen Historienmaler, wohl aber einen Fotografen, auf den zurückzukommen sein wird. 
Dass sich das Geschehene nicht einfach Alle widerspruchslos gefallen liessen, versteht sich von selbst. Die Veranstalterin und die beteiligten Behörden finden demgegenüber nicht den Widerspruch der Bundesfeierwilligen selbstverständlich, sondern die denselben auferlegte Zumutung.
2.
Einmal mehr und hier bedauerlicherweise bezüglich der in Art. 110 Abs. 3 BV zum Feiertag erhobenen Bundesfeier erweisen sich damit die beteiligten Behörden  als hilflos und willenlos, weil sie in ihrer Routine befangen und ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugefügte Demütigungen nicht wahrzunehmen bereit sind. Die auch das Verfassungsrecht beschlagenden Probleme bestehen nun einmal und wirken sich heute noch aus, weshalb, wie die seitherigen Ereignisse zeigen, Ratlosigkeit auch im Hinblick auf die Rütli-Bundesfeier 2007 besteht
. 
3.
Im Anschluss an die  geschilderten  Vorgänge stellte ich schriftlich 22 Fragen und zwar

· an den Schweizerischen Bundesrat;

· an die Kantonsregierungen von Uri und Schwyz;

· an die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft als Veranstalterin;

· an die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee.

Ich wollte vor allem wissen, wer was angeordnet hatte und mit welcher Kompetenz. Hier der Wortlaut des entsprechenden Exposés: 

"I. 
Zur Einleitung

(Vorstellung des Instituts Felsenegg)

II.
Zur Bundesfeier auf dem Rütli

Wie wir wissen, wird die Bundesfeier auf dem im Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft stehenden Rütli seit langer Zeit von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft organisiert. Die Feier war von jeher öffentlich. Natürlich steht es jedermann frei, eine private Bundesfeier zu organisieren. Nur gehört eine solche Feier nicht auf allgemein zugänglichen öffentlichen Grund. Nichtsdestoweniger befand sich auf einem oder mehreren Schiffen der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee eine Anzeige mit folgendem Inhalt auf französisch und deutsch:
1.- AUGUST-FEIER AUF DEM RüTLI

Liebe Fahrgäste. Das 1.August-Fest dieses Jahres auf dem Rütli ist nicht öffentlich.

Die Oberaufsicht über das Fest hat die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), die nur Gästen
 mit einem im voraus angeforderten "Ticket" den Zutritt aufs Rütli gestattet.

Einschränkungen beim Kurs-Fahrplan: Kein fahrplanmässiges Kursschiff hält heute bis 16 Uhr 45 an der Rütli-Landungsstelle an. Die Besucher mit einem "Ticket" werden gebeten, in Brunnen das Schiff zu verlassen und den bereitstehenden Bus zu nehmen, der sie zum Extraschiff fürs Rütli fahren wird.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Ihre Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)

Frage 1:
Wer ordnete mit welcher Kompetenz an, dass obige Anzeige angebracht wurde?

Frage 2:
Woher nimmt die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft die Kompetenz, bezüglich eines Areals, das der Schweizer Bevölkerung gehört, zu bestimmen, wer es betreten darf und wer nicht?
Frage 3:
Wer ordnete mit welcher Kompetenz an, dass kein fahrplanmässiges Kursschiff am 1. August 2006 bis 16 Uhr 45 an der Rütli-Landungsstelle anhalten dürfe?

Frage 4:
Wollte damit verhindert werden, dass irgendjemand von einem fahrplanmässigen Kursschiff aus am 1. August 2006 das Rütli besuche?

Es war in solchem Fall keine private Bundesfeier, sondern eine öffentliche Bundesfeier mit Teilnahmeverbot für einen nicht näher definierten Personenkreis.

Frage 5:
Ist es richtig, dass der Bundesfeierredner sich verpflichten musste, in seiner Ansprache gewisse Dinge nicht zu sagen oder gewisse Themen nicht zu behandeln?

III.
Zum Ticket-System

Es ist bekannt geworden, dass Tickets für den Zutritt zur Bundesfeier auf dem Rütli von einer Privatperson, nämlich dem Geschäftsführer der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, zugeteilt oder nicht zugeteilt wurden und zwar anhand seiner Überprüfung der "politischen Zuverlässigkeit" der betreffenden Bezügerinnen und Bezüger.

Frage 6:
Wie ist das mit der Meinungsfreiheit nach Art. 16 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung vereinbar? 
Frage 7:
Wer hat dieser Privatperson den entsprechenden Auftrag erteilt und mit welcher rechtlichen Grundlage?

Frage 8:
Gab es Anweisungen darüber, wie die Bestimmung der "ticketberechtigten Personen" zu handhaben sei und, wenn ja, wer hat sie verfasst?
Frage 9:
Mit welcher rechtlichen Grundlage wurde Personen, die kein Ticket erhalten hatten, in Brunnen der Zutritt zum Extraschiff und damit zum Rütli verwehrt?

Frage 10:
Mit welcher rechtlichen Grundlage wurde Personen, die ein Ticket erhalten hatten, nichtsdestoweniger in Brunnen der Zutritt zum Extraschiff und damit zum Rütli verwehrt?

Frage 11:
Waren eine oder mehrere der zurückgewiesenen Personen bei ähnlichen Anlässen nachweisbar gewalttätig geworden?

Frage 12:
Besteht für das Thema (im Hinblick auf spätere Zurückweisungen) ein Rechtsmittelsystem?
IV.
Zu den Absperrungen

Frage 13:
Wer hat die Absperrungen veranlasst?

Frage 14::
Wer hat den Spezial-Schiffssteg für das Extraschiff zum Rütli in Auftrag gegeben?

Frage 15: 
Wer hat das Extraschiff für die auserlesenen Gäste bestellt?

Frage 16:
Wer hat das Kontrollpersonal aufgeboten und instruiert?

Frage 17:
Ist es richtig, dass der Regierungsratspräsident des Kantons Schwyz "Linke und Rechte" davor warnte, am Bundesfeiertag nach Brunnen zu kommen mit der Androhung, "wir" hätten eine böse Überraschung in der Hinterhand?

Frage 18:
Wenn ja, welches war die böse Überraschung und welche gesetzliche Grundlage hatte sie?
Frage 19: 
Bestanden  hinsichtlich der Absperrung von Brunnen und des Rütli Abmachungen zwischen der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und dem Bundesrat als Treuhänder des Schweizervolkes bezüglich des in dessen Eigentum stehenden Rütli oder zwischen ihr und dem Kanton Uri als  Inhaber der Polizeigewalt über das Rütli oder zwischen ihr und dem Kanton Schwyz als dem Kanton, in welchem die Kontrollen stattfanden?

V.
Zur Lage allgemein

Frage 20:
Halten Sie die Vorgänge vom 1. August 2006 rund um das Rütli für mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 8 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung vereinbar?

Frage 21:
Halten Sie es nicht für demütigend, wenn ausgerechnet am Bundesfeiertag und im Zeichen von Schengen Schweizerbürger am Vierwaldstättersee öffentlich und vor den Augen ausländischer Touristen ohne das geringste Verdachtsmoment sich einer peinlichen Kontrolle zu unterziehen haben?
Frage 22:
Warum hat der Bundesrat im dargestellten Zusammenhang nicht eine Verfügung im Sinne von Art. 185 Abs. 3 der Schweizerischen Bundesverfassung erlassen?

VI.
Zu den  staatspolitischen Konsequenzen
Mit Brief vom 2. Mai 2006, also noch drei Monate vor der Bundesfeier, schrieb der Bundesrat einem Interessenten, zuständig sei für die Angelegenheit die Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und von Bundesseite bestehe kein Handlungsbedarf. Dass aber im Gegenteil Handlungsbedarf angenommen wurde, beweisen die nachherigen Ereignisse. Es wird nämlich kein Mensch annehmen wollen, die ganzen Vorkehren, vom Einfluss auf den Schiffsfahrplan über die Auswahl der Zugelassenen bis hin zu den raffiniert angelegten Kontrollmechanismen, hätten allein von der Rütlikommission bewerkstelligt werden können. Wenn dem so wäre, so bestünde aller Anlass, diese Kommission in die Schranken zu weisen.

Die Vorgänge am Vierwaldstättersee vom 1. August 2006 haben den in Art. 110 Abs. 3 der Schweizerischen Bundesverfassung jedermann, auch "Linken" und "Rechten", garantierten, arbeitsrechtlich einem Sonntag gleichgestellten und bezahlten Bundesfeiertag zu einer Karikatur werden lassen. Das Institut Felsenegg wird nicht ruhen, bis wenigstens der Tatbestand genau abgeklärt ist. Erst dann wird es möglich sein, aus den Ereignissen die staatspolitischen Konsequenzen zu ziehen und Ähnliches für die Zukunft zu verhindern.

Das Institut Felsenegg bittet Sie deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, die vorstehenden Fragen zu  beantworten, soweit Sie dazu in der Lage sind, und eventuell darin enthaltene unzutreffende Voraussetzungen zu korrigieren. Es dankt Ihnen im Voraus für Ihre Mitwirkung."
4.
Eigentlich beantwortet wurde eine einzige Frage und zwar vom Bundesrat, der das Vorliegen einer Voraussetzung nach Art. 185 Abs. 3 BV bestritt. Also gab es keine drohende Störung der öffentlichen Ordnung. Weshalb also das unsägliche Theater in Brunnen und weshalb die neuerliche Aussage des Urner Regierungsrates, er werde 2007 für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen? Wo die Organisatoren das Recht hernahmen, um Dutzende von Interessierten am Besuch der Bundesfeier auf dem Rütli zu hindern, bleibt unbehandelt. Es geht ja nur um gewöhnliche Schweizerinnen und Schweizer und  nicht um Koryphäen irgendwelcher Art. Sogar die Kursschiffe durften an jenem Tag vor dem Zeitpunkt der Feier nicht dort anlegen, damit nicht jemand Unkontrollierter dort aussteige. Dem angereisten Publikum wurde dies durch die vor meiner Frage 1 zitierte dürre Mitteilung angezeigt, welche wahrheitswidrig von einer nicht öffentlichen Bundesfeier sprach.
Natürlich war die Bundesfeier öffentlich, aber es gab ein Zutrittverbot für Personen, die den von einem privaten Funktionär aufgestellten politischen Anforderungen nicht entsprachen. Art. 16 BV von der Meinungsfreiheit lässt grüssen. Und dieses Zutrittsverbot wurde von kantonalen und eidgenössischen Behörden geschützt, den gleichen, die sonst über diskriminierendes Verhalten (Art. 8 Abs. 2 BV) irgendeines Gastwirts wachen, der einer Einzelperson den Zutritt in das von ihm geführte Lokal verweigert. Man musste ja für den Zutritt ein Ticket haben und vorweisen und selbst dieses verschaffte für sich allein nicht das Recht auf Teilnahme; es gab erniedrigende Kontrollen mit Gittern und in einem Zelt, das man durchqueren musste. Das wurde in den Medien meist kommentarlos mitgeteilt.
5.
Die Beauftragte des Bundesrates für Anfragen aus der Öffentlichkeit schrieb mir am 22. Oktober 2006 Folgendes:

Das Rütli ist seit der Entstehung der Eidgenossenschaft immer wieder als Symbol der Einheit, Freiheit und Unabhängigkeit bezeichnet worden. Wie Ihnen bekannt ist, hat die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) 1860 das Rütli mit Unterstützung diverser Donatoren und der Schweizer Schuljugend gekauft und es dem Bund als unveräusserliches Nationaleigentum geschenkt. Der Bundesrat übertrug gemäss Stiftungsurkunde vom 2. Juli 1860 die Betreuung und Verwaltung des Gutes der SGG. Diese setzte eine Rütlikommission ein, die in erster Linie darüber zu wachen hat, dass das Rütli möglichst in seinem ursprünglichen Zustand bewahrt bleibt und angemessen Ruhe und Ordnung herrscht. 

Für Fragen der Organisation der Rütlifeier sind demnach die SGG bzw. die Rütlikommission, für die Sicherheitsvorkehren die Kantone Uri und Schwyz zuständig. Den Bundesrat betrifft nur Ihre Frage 22, die er wie folgt beantwortet: Der Bundesrat hatte keinen Anlass, im Sinnen von Artikel 185 Abs. 3 der Bundesverfassung zu intervenieren.
Frage 22 betraf folgende Bestimmung der Bundesverfassung:

Art. 185
Äussere und innere Sicherheit

1Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz.

2Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit.

3Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der  inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen.

4In dringlichen Fällen kann er Truppen aufbieten. Bietet er mehr als 4000 Angehörige der Armee für den Aktivdienst auf oder dauert dieser Einsatz voraussichtlich länger als drei Wochen, so ist unverzüglich die Bundesversammlung einzuberufen.

Die Kompetenz für Massnahmen zum Schutze der öffentlichen Ordnung lag also beim Bundesrat. Dieser behauptet nicht, seine Kompetenz  an eine andere Instanz übertragen zu haben. Er sah aber nach seinem Brief auch keinen Grund zum Einschreiten, weil nach seiner Einschätzung keine Bedrohung im Sinne des Art. 185 BV bestand
. Um die bei Grossanlässen durch Polizisten wahrzunehmenden üblichen Sicherheitsvorkehren geht es im vorliegenden Falle nicht. Im Gegenteil: Es finden landauf, landab Hunderte von Bundesfeiern ohne nennenswerte Sicherheitsvorkehren statt.
6.
Mit Art.. 110 Abs. 3 BV, der von den einschlägigen Juristen (und wohl innerlich auch von unseren Behörden) allein der Arbeitsverfassung zugeordnet wird (wichtig ist einfach, dass die Leute frei haben und dass der Tag bezahlt wird), hat der Bund in Wirklichkeit eine weitere Verpflichtung übernommen, nämlich die, der ganzen Bevölkerung
 mit Ausnahme derer, die aus irgendeinem Grund an ihrem Posten bleiben müssen, den Besuch von Bundesfeiern in der ganzen Schweiz zu ermöglichen. Er kann sich jetzt nicht einfach seiner Verantwortung entschlagen.

7.
Die Staatskanzlei des Kantons Schwyz schrieb mir am  25. Oktober 2006 Folgendes:

Der Regierungsrat hat von Ihrer Eingabe und Ihrem Fragenkatalog Kenntnis genommen. Soweit den Kanton Schwyz betreffend, können Antworten auf Ihre Fragen dem Urteil des Bundesgerichts vom 4. September 2006 entnommen werden, das wir Ihnen in Kopie zustellen. Ergänzend ist zu den Äusserungen des Schwyzer Landammanns
 zu bemerken, dass es sich bei deren Wiedergabe in der Presse nicht um Zitate handelt, sondern um freie - wie beim betreffenden Blatt üblich zugespitzte – Umschreibungen des Gesagten. Diese Äusserungen sind als Aufforderung an Rechts- und Linksextremen zu verstehen, sich an das gerichtlich bestätigte Demonstrationsverbot in Brunnen zu halten, ansonsten es unter Einsatz geeigneter polizeilicher Mittel durchgesetzt werde

Mit Bezug auf die Verkehrsführung, die Parkierung, die Kontrolle und die Transportorganisation gab es in der Tat Absprachen zwischen der SGG als Organisatorin der Rütlifeier und den kantonalen und kommunalen Behörden. Solche Absprachen sind bei Anlässen mit vergleichbaren Dimensionen und ähnlicher Resonanz unumgänglich.
Das beigelegte Bundesgerichtsurteil betraf eine Demonstrationsbewilligung, die abgelehnt worden war
. Meine Fragen bezogen sich aber gar nicht auf die Bewilligung einer Demonstration, sondern auf die Nichtzulassung bestimmter Personen zur Bundesfeier auf dem Rütli
. Diese Personen waren (zum Teil von weither) nach der Innerschweiz gereist und dachten nicht im Entferntesten daran zu demonstrieren. Es hatte und hat erfahrungsgemäss, wie bereits ausgeführt, etliche Romands darunter. Sie wurden durch den französischen Text auf dem kursmässigen Schiff ausdrücklich angesprochen, weil sie das tun wollten, wofür der eidgenössische Feiertag eben gedacht ist.

Der Hinweis auf Verkehrsführung, Parkierung, Kontrolle und Transportorganisation ist so schönrednerisch, wie man es von schweizerischen Behörden nachgerade gewöhnt ist. Die Verkehrsführung und das Parkieren sind nicht das, was die Interessierten beschäftigt, sondern die willkürlich angeordnete und vollzogene Personenkontrolle, worüber es zwar keine Historienmalerei, wohl aber eine entlarvende Fotoreportage gibt, auf die noch Bezug zu nehmen sein wird. Beides hätte sich erübrigt, wenn man jede Person in eigener Regie hätte zum Rütli fahren lassen. 

8.
Der Kanzleidirektor des Kantons Uri schrieb mir am  27. Oktober 2006 Folgendes:
Nachdem die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft die 1.-August-Feier auf dem Rütli 2006 organisierte, gehen wir davon aus, dass diese Ihre Fragen beantworten werde. Der Kanton Uri hatte einzig die Ruhe und Ordnung sowie die Sicherheit kraft verfassungsmässigem Auftrag zu garantieren. Insofern betrachten wir uns nicht als direkte Ansprechpartner Ihrer kritischen Bemerkungen bzw. Ihrer Fragen.
Der Kanton Uri betrachtete sich also nicht als zuständig für etwas anderes als Sicherheit, die nach Auffassung des Bundesrates gar nicht gefährdet war. Ebenso wenig will er etwas mit der Kompetenzerteilung an den mit der Triage der Besucher beschäftigten Geschäftsleiter der SGG zu tun haben.

9.
Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft schrieb mir nicht. 

10.
Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee schrieb mir nicht. Wahrscheinlich durfte sie nicht verraten, von wem die auf ihren Schiffen aufgehängte Anzeige stammte
11.
Die drei Instanzen die antworteten, schrieben an der Sache vorbei.
· Der Bundesrat berief sich auf den Vertrag mit der Rütlikommission.

· Der Regierungsrat des Kantons Schwyz verwies auf die rechtskräftig verweigerte Demonstration.

· Der Regierungsrat des Kantons Uri verwies auf die zu garantierende Sicherheit.

IV.
Die nicht genehme Historienfotografie

Die Historienmaler konnten ihre Darstellungen nicht am konkreten Ereignis entstehen lassen. Ein beruflich oder privat tätiger Fotograf kann das auch dann, wenn es den Verantwortlichen nicht passt. Eine solche Reportage erweckte vorliegenden Falls Unwillen, allerdings nicht über die dargestellten Ereignisse, sondern wegen ihres Urhebers, der zufolge Verletzung der Antirassismus-Gesetzgebung verurteilt worden sei. Dazu  vier Dinge:

1.
Es wird nicht behauptet, die Bilder seien gefälscht oder beruhten auf Fotomontage. Zu Recht nicht. Es handelt sich nämlich um authentische Ausschnitte von jenem unerfreulichen Bundesfeiertag am Vierwaldstättersee.

2.
Die seinerzeitige Bestrafung des Fotografen erfolgte gestützt auf eine Gesetzgebung, welche selbst der gegenwärtige Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements als revisionsbedürftig empfindet.

3.
Nicht nur Links- und Rechtsextreme, sondern auch Vorbestrafte dürfen an Bundesfeiern teilnehmen und, wenn es ihnen zusagt, fotografieren. Der sozialdemokratische Nationalrat  und spätere Gründer der PdA Léon Nicole (1887-1965) wurde 1932 trotz sechsmonatiger Gefängnisstrafe sogar in den Genfer Staatsrat gewählt.

4.
Der Fehler am Unangenehmen wird in der Politik vielfach bei der Person gesucht, die darauf hinweist. Nicht das Dargestellte wird kritisiert, sondern derjenige, der es darzustellen sich erlaubt. Analoge Fälle sind bekannt.

V.
 Die zweite Beleidigung des Schweizervolkes

1.
In der Folge "bewilligte" der Regierungsrat des Kantons Uri  die Rütli-Bundesfeier 2007 mit der Massgabe, dass seine Polizei für die nie gefährdete Sicherheit sorgen werde und die (von ihm bereits als selbstverständlich erachteten) Zutrittskontrollen  von der SGG durchgeführt würden.

2.
Der Gemeinderat von Ingenbohl wollte auf dem Platz Brunnen im Zusammenhang mit der Rütli-Bundesfeier 2007 keine Zutrittskontrollen. Statt sie zu verbieten, beabsichtigte er an diesem Tag zum Schutze vor den geringschätzig als "Rütlitouristen" bezeichneten Bundsfeierbesuchern einfach den Schiffssteg zu sperren
. Das fiel dann dahin wegen des in Brunnen stattfindenden Volksfestes. 
3.
Manche werden jetzt einwenden, die "Massnahmen" seien nötig, um die Rechtsextremen auszuschalten. Extreme Ansichten sind indessen  nicht verboten und ein solches Verbot wäre verfassungswidrig. widerspräche zudem Art. 10 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
, welcher die Schweiz mit Bundesbeschluss vom 3. Oktober 1974 beigetreten ist
. Die Norm muss offenbar in Erinnerung gerufen werden. Sie lautet:

1Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- und Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.

2Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden, sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen und Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität oder der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Keine der in Abs. 2 aufgeführten gesetzlichen Notwendigkeiten war vorhanden oder wurde auch nur behauptet. Demnach darf nach unserer Rechtsordnung auch eine  links- oder rechtsextreme Person an einer öffentlichen Bundesfeier teilnehmen. Sind es übrigens die letztes Jahr im Gesslerzelt Gesuchten, welche
· die Verteidigungskraft der schweizerischen Armee ständig reduzieren wollen?

· die Schweiz unter das Diktat von Brüssel führen wollen?

· ein ausländisches Kampfflugzeug in unseren Alpen seinen Kriegseinsatz üben lassen?

· bei politischen Demonstrationen Personen- oder Sachschäden verursachen
?
4.
 Die zweite Beleidigung des Schweizervolkes hat anlässlich der Rütli-Bundesfeier von 2007 stattgefunden. Das Thema wurde von allen Massgeblichen inklusive den Medien unter dem Titel "Sicherheit" behandelt
, wiewohl nie jemandes Sicherheit an einer Rütli-Bundesfeier auch nur im geringsten gefährdet war
. Es ist dies ein scheinbar bequemer Weg, um am eigentlichen Thema vorbeizukommen, nämlich am Ausschluss eines Teils der Bevölkerung von einer öffentlichen Bundesfeier aus dem einzigen Grund ihrer nicht genehmen politischen Einstellung, die nicht einmal näher definiert wird, somit an einem klaren Fall von Diskriminierung gemäss Art. 8 Abs. 2 BV.
5.
Noch weiter geht die Nachricht, dass, selbst wenn auf dem Rütli am 1. August 2007, wie verschiedentlich erwogen, keine Bundesfeier stattfinden sollte, die Polizei im Einsatz sein "müsste". Einzige Begründung dafür ist die, dass "Rechtsradikale" auf jeden Fall zu erwarten seien. Wie lautete für diesen Fall der Einsatzbefehl und wer hatte ihn erlassen? Da eine Feier tatsächlich stattfand, brauchte diese Frage nicht beantwortet zu werden. Sie steht nach wie vor im Raum.

6.
Zurück zur tatsächlich abgehaltenen Bundesfeier. Eingeschaltet hatte sich laut Medienmitteilung der Stadtrat von Luzern. Er habe die Rütli-Bundsfeier "retten" wollen mit Organisation der Abfahrt eines (oder mehrerer) Schiffe von einem speziellen Schiffssteg aus
. Auf Anfrage vom 16. Juli 2007 schrieb mir indessen der Stadtrat Luzern (bezeichnenderweise sein "Stab Sicherheitsdirektion") am 20. Juli 2007 Folgendes:

Die Stadt Luzern ist weder für die Organisation der Rütlifeier, noch für die Verteilung der Tickets, die Zutrittskontrolle oder den Transport der Gäste
 zuständig.

Nicht ersichtlich ist, wie dann der Vorsteher des Eidgenössischen  Justiz- und Polizeidepartements auf die Idee gekommen sein kann, zu sagen
 :

Wenn die Stadt Luzern auf dem Rütli eine Bundesfeier organisieren wolle, so solle sie das selber bezahlen.

7.
Die Bestreitung des Stadtrates von Luzern wird jedoch widerlegt durch eine Medienmitteilung der Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft vom 22. Juni 2007, verfasst von deren Medienverantwortlichem Martin Hofer. Sie lautet wie folgt:
Die Bundesfeier 07 der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG auf dem Rütli wird durchgeführt. Dies hat die Rütlikommission SGG unter dem Vorsitz ihrer Präsidentin, alt Nationalrätin Dr. Judith Stamm, beschlossen. Nachdem die Stadt Luzern sich als Abfahrtsort für die Schiffe zur Verfügung gestellt hat, ist die Machbarkeit gegeben.

Als Rednerinnen werden Nationalratspräsidentin Christine Egerszegi und Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey auftreten. Die Bundesfeier wird in der traditionellen Art der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Sicherheitsauflagen des Kantons Uri durchgeführt. ,

Die Rütlikommission beauftragt die Präsidentin Dr. Judith Stamm und den SGG-Geschäftsleiter Dr. Herbert Ammann mit der Umsetzung. Diese erfolgt in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen, insbesondere mit den Behörden des Kantons Uri und der Stadt. Luzern.

Die Rütlikommission dankt der Stadt Luzern und allen weiteren Beteiligten, dass die Abfahrt der Schiffe jetzt doch möglich ist.
Etwas Groteskeres als dieses Dokument gibt es nicht:

· Es bestätigt einerseits die Hilfsbereitschaft des Stadtrats von Luzern bei ihrem verfassungswidrigen Vorhaben der SGG, schiebt diese Hilfsbereitschaft aber einfach der "Stadt Luzern" und damit ihrer Gesamtbevölkerung in die Schuhe.

· Es verschweigt mit dem Begriff "Abfahrtsort für die Schiffe" den speziellen Charakter der betreffenden Schiffe, nämlich dass sie für der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft genehme Passagiere und niemand anderen bestimmt waren.
· Es spricht dreist davon, dass die Stadt Luzern "sich als Abfahrtsort für die Schiffe" zur Verfügung gestellt habe, wie wenn nicht tagein, tagaus Dutzende von Schiffen in Luzern abfahren könnten.

· Es sagt dreist, dass die Bundesfeier auf dem Rütli  durch diesen Abfahrtsort der Schiffe "machbar" geworden sei, wie wenn die Bundesfeier auf dem Rütli oder irgendeine andere Bundesfeier von der Nichtanwesenheit Unberufener  abhängig wäre.
8.
"Spezieller Schiffssteg" und "Abfahrtsort der Schiffe" bedeutete, dass fahrplanmässige Schiffe
 für den Besuch der Rütlifeier nicht zur Verfügung stehen sollten
, weil die Rütlibesucher auf ihnen nicht bezüglich ihrer politischen Zuverlässigkeit kontrolliert werden könnten.
9.
Würde die Schweizer Bevölkerung  nicht willkürlich daran gehindert, so hätte sie Gelegenheit, den Besuch der Rütli-Bundesfeier mit einem Genuss der Gestade des Vierwaldstättersees und seiner Ortschaften zu verbinden. Es kam jedoch so heraus, wie die Herrschenden es wollten und uns Gewöhnlichen, die wir unsere politische Zuverlässigkeit nicht unter Beweis zu stellen vermochten
, blieb nur noch zu singen: Von ferne sei herzlich gegrüsset, du stilles Gelände  am See.

Von besonderer Aktualität wäre allerdings die dritte Strophe des Liedes:
Hier standen die Väter zusammen

Dem Recht und der Freiheit zum Schutz
Und schwuren beim heiligsten Namen 

Zu stürzen der Zwingherren Trutz.
10.
Ein Unterschied zu heute besteht darin, dass es jetzt auch "Zwingfrauen" gibt. Damit sie uns kontrollieren können, wollen sie (zusammen mit den Zwingherren) uns sogar den Weg zu einer öffentlichen Bundesfeier und das zu benützende Verkehrsmittel vorschreiben. Das heisst bei ihnen "Rettung der Bundesfeier". Das ist, bezeichnend für heutiges politisches Denken, von Kostenbeiträgen anderer Beteiligter (auch für die kommenden Jahre!) abhängig.  Reagiert hat insofern der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements: 

Wenn die Stadt Luzern auf dem Rütli eine Bundesfeier organisieren wolle, so solle sie das selber bezahlen.

Der Merkwürdigkeiten werden immer mehr, denn:

erstens hat die Stadt Luzern nach eigener Stellungnahme des Bundesrates, der sich auf seinen Vertrag mit der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft beruft, keine Bundesfeier auf dem Rütli zu organisieren, nicht einmal dann, wenn sie, laufenden Bestrebungen gemäss, zur "Agglo" mutieren sollte,
zweitens wollte der Luzerner Stadtrat gar nicht die Bundesfeier organisieren, sondern er wollte lediglich die technische Möglichkeit dafür herstellen, dass die politisch nicht zuverlässigen Personen von der Feier ausgeschlossen werden können
;
drittens hat die Bundesfeier als solche weder mit Justiz noch mit Polizei etwas zu tun, sondern mit Vaterlandsliebe, die weitgehend abhanden gekommen zu sein scheint und möglicherweise demnächst verboten wird;
viertens wusste der betreffende Bundesrat genau, dass so wenig wie früher ein Bedarf an Sicherheitskosten da ist, sondern dass es um die erneute Demütigung des "umzuleitenden" Schweizervolkes ausgerechnet am Bundesfeiertag geht. Von einem  höchsten Magistraten, ehemaligen Regimentskommandanten, Redner an einer Jubiläumsfeier auf dem Rütli und vom prominentesten Mitglied einer Volkspartei wäre in solchen Zusammenhang eine grundsätzliche Antwort zu erwarten gewesen.
11.
Am 16. Juli 2007 schrieb ich allen an der Bundesfeier auf dem Rütli Beteiligten Folgendes:
Ich nehme höflich Bezug auf mein Exposé mit dem Titel "Was aus der Bundesfeier der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemacht worden ist" (dritte Fassung). Sein Inhalt ist bis heute nicht bestritten worden. Ich habe dort in Anmerkung ... vermerkt, welche Kursschiffe am Tag der Bundesfeier mit Halt an der Station "Rütli" vorgesehen sind. In der folgenden Anmerkung ... habe ich die einschlägige Transportgesetzgebung wiedergegeben. Dem Vernehmen nach soll nichts desto weniger die Absicht bestehen, wie letztes Jahr den Kursschiffen  am Tag der Bundesfeier von einer bestimmten Stunde an das Anlegen an der Haltestelle "Rütli" zu verbieten, damit nur jene Personen dorthin gelangen können, welche mit einem Ausweis für den Besuch der dortigen Bundesfeier versehen sind. Ich habe letztes Jahr, wie aus dem genannten Exposé ersichtlich, nicht in Erfahrung bringen können, wer die betreffende Weisung erlassen hat. Sie war jedenfalls ungesetzlich und zudem diskriminierend im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung. Die damals auf Anschlägen in den Kursschiffen gegebene Begründung, wonach "das 1. August-Fest dieses Jahres auf dem Rütli ... nicht öffentlich" sei, entsprach nicht der Wahrheit und entspräche ihr auch heuer nicht. Wenn es sich um eine private Bundesfeier handelte, könnte sie nicht auf öffentlichem Grund stattfinden und gäbe es die öffentlichen Diskussionen um die Kosten des ganzen Kontrollapparates nicht. Man weiss wiederum nicht, wer Solches formuliert hat.

Nachstehend gebe ich Ihnen drei weitere Bestimmungen bekannt, diesmal solche aus dem Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (BSG) vom 1. Oktober  1975 (SR 747.201).

Art. 27 Abs. 3 dieses Gesetzes lautet:

Der Betrieb öffentlicher Schifffahrtsunternehmen darf nur mit Bewilligung des Bundes eingeschränkt werden.

Eine derartige Bewilligung ist bis heute nicht bekannt geworden.

Art. 48 des genannten Gesetzes lautet:

Wer in anderer Weise den Ausführungsbestimmungen des Bundes oder der Kantone oder den schifffahrtspolizeilichen oder verkehrwirtschaftlichen  Bestimmungen internationaler Verträge zuwiderhandelt, ohne dass ein Vergehen oder eine Übertretung im Sinne der Artikel 40-47 dieses Gesetzes vorliegt, wird mit Busse bestraft.

Art 49 des genannten Gesetzes lautet:

Wer die Bestimmungen über die regelmässige gewerbsmässige Personenbeförderung mit Schiffen verletzt, wird mit Haft oder mit Busse bis 10 000 Franken bestraft.

Erfolgt die Verletzung fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis 5000 Franken.

Als 1929 geborener Bürger der Kanton Thurgau und Zürich habe ich im Sinne, am Bundesfeiertag mit einem der Kursschiffe das Rütli zu besuchen und es mit einem andern wieder zu verlassen.

Ich bin weder vorbestraft noch besitze ich eine Waffe noch habe ich je an einer Demonstration teilgenommen, insbesondere nicht an einer solchen mit Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Meine Steuerrechnungen  habe ich vollständig bezahlt, auch für das laufende Jahr, und zwar sowohl auf Bundes- wie auf kantonaler und kommunaler Ebene. Ich habe meine übrigen finanziellen Verpflichtungen stets  erfüllt und bin nie betrieben worden. Ferner bin  ich Generalabonnent der schweizerischen Verkehrsbetriebe. Ich bin seit 1953 Mitglied der Evangelischen Volkspartei, bin Mitgründer und erster Präsident der Bewegung für Unabhängigkeit, stehe weder "rechts" noch "links", was immer das heissen mag, bin aber nicht immer mit dem einverstanden, was von oben verfügt wird, so auch im Zusammenhang mit der Bundesfeier. Allein deswegen  brauche ich mich, um die im Eigentum des Schweizervolkes stehende Rütliwiese zu betreten, als freier Bürger nicht auf ein von irgendeiner Organisation oder von Sponsoren gechartertes Spezialschiff verweisen zu lassen.

....

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und zeichne mit freundlichen Grüssen

Institut Felsenegg

(Hans Ulrich Walder
12.
Als erste Adressatin antwortete mir die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees am 20. Juli 2007 wie folgt:

Die Rütliwiese und die Schiffstation Rütli liegen auf Urner Hoheitsgebiet. Der Kanton Uri hat die Pflicht, auf dem Rütli für Ruhe und Ordnung zu sorgen, die taktische Umsetzung dieser Aufgabe obliegt der Kantonspolizei Uri. Aufgrund eines Beschlusses der kantonalen Behörde Uri ist die Station Rütli am 1. August 2007 für den fahrplanmässigen Schiffsverkehr der SGV sowie für private Schiffe gesperrt. Die Besucher der 1. Augustfeier auf dem Rütli mit gültigen Eintrittsbilletten werden auf den durch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft gebuchten Extraschiffen von Luzern zur Station Rütli und wieder zurück befördert.
Das Bundesamt für Verkehr haben wir rechtzeitig und umfassend über den Beschluss des Kantons Uri informiert. Das Bundesamt für Verkehr bestätigte uns, dass wir nicht gegen unsere Transportpflicht verstossen, wenn wir aufgrund eines kantonalen behördlichen Entscheides am 1. August 2007 die Station Rütli nicht fahrplanmässig bedienen.

Für die Verteilung der Tickets für die 1. Augustfeier auf dem Rütli sorgt "alliance F" (ehemals Bund Schweizerischer Frauenorganisationen in Bern). Die entsprechende Medienmitteilung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft in der Beilage informiert Sie über die Details .

Gerne hoffen wir, dass Sie ein Billet für die Feier auf dem Rütli erhalten haben und wir Sie als Gast an Bord eines der drei Extraschiffe am 1. August 2007 begrüssen können.
Die beigelegte Medienmitteilung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft lautet folgendermassen:

Bundesfeier der Schweizerischen Gemeinnützigen

Gesellschaft (SGG) auf dem Rütli

Informationen zur Organisation

___________________________________________________________________________

2000 Plätze und Ticketsystem
Für die Bundsfeier 07 auf dem Rütli mit Nationalratspräsidentin Christine Egerszegi und Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey als Rednerinnen stehen auf dem Rütli 2000 Plätze zur Verfügung. Diese werden in einem Ticketsystem abgegeben.

Die Beschränkung auf 2000 Plätze und Ticketsystem wurden nach den Vorfällen 2005 im Jahre 2006 eingeführt und haben sich bewährt. Die Massnahme will störwillige Personen am Zutritt zum Rütli hindern. Die letztjährige Bundesfeier konnte so in einem würden (sic!) Rahmen durchgeführt werden. Die Eintrittskarten sind mit den Namen der Berechtigten versehen und nur mit einem Personalausweis gültig.

Für die Verteilung von 1700 Eintrittskarten sorgt "alliance F" (ehemals Bund Schweizerischer Frauenorganisationen). Auskünfte bei "alliance F" Spitalgasse 34, 3011 Bern, 031 318 10 60, office@bsf.ch. Die Eintrittskarten
 sind gratis. Sie gelten für den Zutritt aufs Rütli und für die Hin- und Rückfahrt mit den Extraschiff ab Luzern. 
allinace F verteilt die Anmeldeformulare an Organisationen, die Mitglied ihres Bundes sind und an die weiteren Schweizerischen Frauenverbände. Diese sorgen für die Verteilung an interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Der SGG bleiben für die eigenen Mitglieder und Gäste die restlichen 300 Eintrittskarten. Sie kann deshalb keine weiteren Anmeldungen entgegen nehmen.

Die Verteilung der Eintrittskarten über breit abgestützte Organisationen ist nicht neu: für die Bundesfeier 2005 mit dem damaligen Bundespräsidenten Samuel Schmid waren es die schweizerischen Sportverbände, für die Feier letztes Jahr die Zentralschweizer Kantone.
Dazu sind einige Bemerkungen anzubringen:

· Es ist in der Medienmitteilung nirgends auch nur ansatzweise von einem Verfassungs-, Gesetzes. oder Verordnungsartikel die Rede. Nicht einmal der Unterhaltsvertrag des Bundes mit der Schweizerischen  Gemeinnützigen Gesellschaft wird erwähnt. Diese Organisation geht einfach davon aus, sie dürfe auf dem Rütli, welches der Eidgenossenschaft gehört, schalten und walten so, wie sie wolle. Sie hat dort mit stillschweigender Zustimmung des Bundesrates und der in der Bundesversammlung vertretenen Parteien einen regelrechten Staat im Staate
 eingerichtet.
· Im zweiten Abschnitt des Dokuments wird gesagt. das Ticketsystem sei "nach den Vorfällen 2005 im Jahre 2006" eingeführt worden. In letzten Abschnitt wird jedoch eine Verteilung von Tickets schon im Jahre 2005 durch die schweizerischen Sportverbände erwähnt. Wenn es damals entgegen der Behauptung im ersten Abschnitt schon ein Ticketsystem gab, so "nützte" es nichts, weil es zu den "Vorfällen" kam trotz (oder gar wegen?) der Sportverbände. Ebenso wenig "nützte" es 2007, wie einer Aussage von Martin Hofer von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft zu entnehmen ist

· Eine der  beiden Rednerinnen  der Bundesfeier, nämlich Bundespräsidentin Michelin Calmy-Rey  befürwortete in über vierzig Auftritten die vom Schweizervolks angenommene Schengen-Vorlage, die den ausweisfreien Grenzübertritt einführt, weil sie einen «Raum der Freiheit» bringe. Die selbe Politikerin liess es zu, dass das Rütli, das von keiner Grenze umgeben ist, nur mit Personalausweis betreten werden durfte.  
· Das ganze Ticketsystem verletzte an sich und wegen der Art seiner Kontrolle die Artikel 8 Abs. 2 (Diskriminierungsverbot) und 16 Abs. 2 (Garantie der Meinungsfreiheit) der Bundesverfassung. Im laufenden Jahr hätte gesagt werden können, es verletzte  auch Absatz 3 von Artikel 8 (Gleichstellung von Mann und Frau), denn wenn die Verteilung der Tickets allein durch Frauenverbände erfolge, hätten Männer naturgemäss das Nachsehen. Ich sehe jedoch von dieser Argumentation ab, um es nicht mit den Frauen zu verderben, für deren Rechte ich schon als Student eingetreten bin.
· Vollends unhaltbar ist der Anspruch der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft auf dreihundert Karten für ihre Mitglieder und Gäste
. Diese waren offenbar der Notwendigkeit eines Tickets mit entsprechender Kontrolle enthoben. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft ist aber weder Eigentümerin noch Pächterin der Rütliwiese. Somit fehlt ihr jegliche Kompetenz, dort die ihr zusagenden Gäste zu empfangen. Ausserdem wurde einmal mehr das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt.
Daraufhin schrieb ich  der Schifffahrtsgesellschaft am 27, Juli 2007:
Diskriminierungsorgie am Bundesfeiertag
Sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter,

sehr geehrter Herr Schulthess

Ich bestätige dankend den Empfang Ihres Schreibens vom 20. ds. in obiger Angelegenheit. In Antwort darauf und als Aktionär Ihrer Gesellschaft sowie als Generalabonnent halte ich dazu fest: 

1.
 
Zu meinem elften Geburtstag (Dreikönigstag 1940) erhielt ich ein Buch über die Schweiz geschenkt, das ich heute noch verschiedentlich konsultiere. Sein Autor war der Primarlehrer Fritz Aebli (1895-1980), Redaktor des Schweizerischen Jugendschriftenwerks von 1937 bis 1970, Träger des Schweizerischen Jugendbuchpreises im Jahre 1950. Der Band trägt den Titel Heimat, ich liebe dich! und stellt einen Gang durch die Schweizer Geschichte in umgekehrter Richtung dar. Jedes Jahr ist mit einem markanten Ereignis vertreten. Der Weg beginnt 1939 mit der Schweizerischen Landesausstellung (Landi) in Zürich und endigt auf dem Grossen St. Bernhard 1813 (Menschenretter Barry). Für 1859 steht unter der Überschrift Die Schweizer Jugend erwirbt das Rütli folgender Text:


Im Herbst des Jahres 1858 fährt ein festlich geschmücktes Dampfboot von Brunnen nach Flüelen. Die Herren der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft sind im eifrigsten Gespräch, als das Schiff gerade gegen die Rütliwiese zusteuert.

 
"Was soll denn hier gebaut werden?" erkundigt sich Dekan Häfelin von Wädenswil. Die Mitfahrenden betrachten aufmerksam die schon mannshohen Grundmauern auf der Rütliwiese. – "Was wollt Ihr", sagt der Kapitän. "Das Rütli ist Privatbesitz von Michael Truttmann von Seelisberg. Er will ein Hotel auf der Wiese bauen. Natürlich dürfen wir heute schon nur mit Erlaubnis des Besitzers am Rütli landen und die Wiese betreten."


"Welche Schande! Das gibt's nicht, dass unsere Kinder die Rütliwiese nicht mehr betreten dürften! Nie und nimmer! Das Rütli gehört uns allen!" Die Herren ereifern sich so, dass sie die Schönheiten des Urnersees nicht einmal mehr beachten.


"Die Wiege der Eidgenossenschaft, das Denkmal unserer Volksfreiheit ist in Gefahr. Die Schweizerische gemeinnützige Gesellschaft muss sofort eingreifen," erklärt der Präsident der Versammlung in Brunnen. Bereits am folgenden Tag leitet die Regierung von Uri Unterhandlungen mit dem Rütlibesitzer Michael Truttmann ein. Der Mann will für die 20 Jucharten Land, Haus und Stadel 55 000 Franken. Der Präsident der Gemeinnützigen schüttelt den Kopf: "Das ist viel Geld. Wie wollen wir diese grosse Summe aufbringen?"


Ende März 1859 erscheint in allen Zeitungen ein Aufruf an jung und alt, ein Scherflein für den Ankauf des Rütlis zu geben. Die Lehrer erzählen ihren Buben und Mädchen von der Bedeutung des Rütlis. Der älteste Bericht im "weissen Buch" zu Sarnen (1470) meldet: "Und wenn die Eidgenossen etwas tun und vornehmen wollten, so fuhren sie vor den Mytenstein hin, nachts, an ein Ende, das da heisst im Rüdli. Da tagten sie zusammen und brachten ihrer jeder Leute an sich, denen sie vertrauen mochten und trieben das eben lang und stets heimlich und tagten zu der Zeit nirgends anders als im Rüdli." – Auch bei Streitigkeiten und in schweren Zeiten, wenn die Eidgenossenschaft durch Kriege und Revolutionen bedroht war, fanden sich die Schweizer auf dem Rütli zusammen. - Diese heilige Stätte ist in Gefahr, sie soll in Privatbesitz eines Mannes übergehen. Die Jugend unseres Vaterlandes hilft nun den Kauf der Rütliwiese ermöglichen. - "Ihr Buben und Mädchen, jedes erzähle zu Hause auf seine Weise den Eltern von unserem Plane, damit sie ein Scherflein bringen dürfen. Zur Erinnerung bekommt jedes ein Bild des Rütlis geschenkt."


Die Sammlung wurde Ende Mai abgeschlossen. Sie erbrachte den schönen Betrag von 95 199.31 Franken. Erwachsene und treue Schweizer im Ausland hatten auch grössere Beiträge beigesteuert. – Im folgenden Jahr wurde das Rütli von der gemeinnützigen Gesellschaft dem Bundesrat als Geschenk, das nie mehr verkauft werden dürfe, übergeben. Mit den 40 000 Franken Überschuss wurde der Rütlifonds gegründet. Mit diesem Gelde soll das Rütli ausgebaut, verschönert und erhalten werden. Bessere und sichere Zugänge zum Rütli wurden erstellt. Der Landungsplatz musste erneuert werden, später wurde sogar ein Hafen gebaut. Viel Sorge bereitete die Neugestaltung und Fassung der Dreiländerquelle.


Anlässlich der 600jährigen Bundesfeier vom Jahre 1891 besuchten 34 000 Schüler aus allen Gegenden unseres Vaterlandes das Rütli. Hell und jubelnd erscholl von der Wiese das prächtige Lied:


Von ferne sei herzlich gegrüsset,

Wo spielend die Welle zerfliesset,


Du stilles Gelände am See, 


Genähret vom ewigen Schnee.

Ein Denkmal erinnert die Rütlipilger an die Schöpfer des Liedes. an den Dichter Johann Georg Krauer und den Sänger Greith. – Einst berichteten einige Luzerner, dass die Witwe des Dichters des Rütliliedes in recht ärmlichen Verhältnissen lebe. Sofort beschloss die Rütlikommission, der 61jährigen Frau müsse geholfen werden. Sie erhielt aus dem Pachtzins für das Rütligut eine jährliche Pension von 100 Franken (damals hatten 100 Franken eine grössere Kaufkraft als heute!) bis an ihr Lebensende.


Heute steht mancher freiheitssehnende Ausländer mit  Tränen in den Augen auf dem Rütli und wird erst recht gewahr, dass nicht Macht und Gewalt, sondern Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe und Wohltun die Menschen segnend eint.

2.

Soweit die Fakten. Nichts steht darin davon, dass der Besuch des Rütli statt von einem Privateigentümer von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft als Vermittlerin des seinerzeitigen Erwerbes oder von einer "kantonalen Behörde Uri" abhängig sei. Wenn der Erwerb durch die Schweizerische Eidgenossenschaft nicht stattgefunden hätte und es noch einen Privateigentümer gäbe, so hiesse er wahrscheinlich Franz Weber und würden wir, in stolzen Kursschiffen daherkommend, auf einer grossen Terrasse freundlich empfangen. Nichts derart, denn Sie, sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter und sehr geehrter Herr Schulthess, schreiben mir:

Das Bundesamt für Verkehr haben wir rechtzeitig und umfassend über den Beschluss des Kantons Uri informiert. Das Bundesamt für Verkehr bestätigte uns, dass wir nicht gegen unsere Transportpflicht verstossen, wenn wir aufgrund eines kantonalen behördlichen Entscheides am 1. August 2007 die Station Rütli nicht fahrplanmässig bedienen können.

Diese beiden Sätze beantworten endlich die von mir schon vor einem Jahr gestellte Frage danach, auf wen die Fahrplanänderung am Bundesfeiertag zurückzuführen sei. Die damals aufgestellte Behauptung, die Bundesfeier auf dem Rütli sei "nicht öffentlich", entpuppt sich jetzt als durchaus ungehörige Ausflucht. Wahrer Grund für die Fahrplanänderung ist also ein Beschluss "der kantonalen Behörde Uri". Da ich nicht weiss, um welche Behörde es sich handelt und wie der Beschluss begründet ist, kann ich ihn zurzeit nicht anfechten, obschon ich als transportberechtigter Generalabonnent dazu legitimiert wäre. Es ist jedoch gar nicht nötig, diesen Beschluss anzufechten, weil gemäss Art. 27 Abs. 3 des Binnenschifffahrtsgesetzes Voraussetzung für eine Betriebseinschränkung eine Bewilligung des Bundes ist. Sie, sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter und sehr geehrter Herr Schulthess, schreiben  nicht, der Bund habe eine solche Bewilligung erteilt, sondern sagen lediglich, dass das Bundesamt für Verkehr Ihrer Gesellschaft "bestätigt" habe, dass sie nicht gegen ihre Transportpflicht verstiesse, wenn sie aufgrund eines kantonalen behördlichen Entscheides am 1. August 2007 die Station Rütli nicht fahrplanmässig bedienen könne. Das Bundesamt beruft sich also mit Ihnen auf den kantonalen Beschluss
. Ein solcher aber genügt gerade nicht für die Betriebseinschränkung. Das ist auch sinnvoll, weil einige der grossen Seen der Schweiz mit fahrplanmässiger Personenschifffahrt im Gebiet mehrerer Kantone liegen und es nicht allein darauf ankommt, wohin die Leute fahren wollen, sondern auch darauf, woher sie kommen. Ein eidgenössischer Bewilligungsentscheid wiederum hinge nicht im luftleeren Raum, sondern müsste von dadurch beschwerten Personen angefochten werden können. Darum habe ich in meinem Brief vom 16. ds. danach gefragt und stelle jetzt fest, dass es ihn gar nicht gibt. Wenn es ihn noch gäbe, so hätte er keine Rechtsgrundlage, denn die Verhinderung des Aussteigens von bestimmten Personen ist kein Grund zur Fahrplanänderung, wie ich schon in meinem Exposé vom 12. Mai 2007 (Anm. 24 am Ende) nachgewiesen habe. Das ist nie bestritten worden. Was in Wirklichkeit vorliegt, ist eine verfassungswidrige Diskriminierung einer unbestimmten Zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Es wird nämlich für jenen Tag bei allen Passagieren von Kursschiffen mit dem Rütli als Ziel von vorneherein vorausgesetzt, sie seinen störwillig (s. Ziff. 4 hiernach). 

Da dies unzulässig ist, können (und müssen) Ihre Schiffe am 1. August 2007 die Station Rütli fahrplanmässig bedienen. 

3.

Sie, sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter und sehr geehrter Herr Schulthess, sagen nicht, wo die jeweilige Sperrung des Rütli am Bundesfeiertag und die Verteilung von Tickets an ausgewählte Personen sowie "eigene Mitglieder und  Gäste" der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft durch eine "alliance F" ihre gesetzliche Grundlage haben soll. Ein derartiger Erlass wäre als Ausführungserlass zu Art. 110 Abs. 3 BV zwar denkbar, wäre jedoch wegen Verstosses gegen Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot  verfassungswidrig (Art. 8 Abs. 1 und 2 BV). Er entspräche auch nicht dem Willen der seinerzeitigen Initianten. Zudem sind vergangenes Jahr nicht nur "störwillige" Personen an der Fahrt zum Rütli gehindert worden, sondern, was das Papier der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft verschweigt, vor allem solche, die ihrem Geschäftsleiter wegen ihrer politischen Einstellung nicht passten, was er in einem Interview selber bestätigt hat. Wie heisst es doch in Art. 8 Abs. 2 BV?

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechtes, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform. der religiösen, weltanschaulichen und politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

Und wie heisst es in Art. 16  Abs. 2 BV?

Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.

4.

Gemäss Art. 110 Abs. 3 BV (116bis aBV) ist der 1. August als Bundesfeiertag arbeitsfrei. Die entsprechende Volksinitiative wollte den arbeitenden Menschen unter anderem Gelegenheit geben, an diesem Tag ungehindert das Rütli zu besuchen. Die Eidgenössischen Räte befürworteten die Initiative, was selten genug vorkommt. Sie sprachen der vertieften Beschäftigung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Wesen der Eidgenossenschaft das Wort. Das kann nachgelesen werden in der Botschaft des Bundesrates (BBl 1992 III 889 ff.). Was taugt da besser als ein Besuch auf dem Rütli? Und jetzt soll  die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ausgerechnet am Bundesfeiertag durch verfassungs- und gesetzwidrige Massnahmen und offenbar für alle Zukunft vom Besuch des Rütli ausgeschlossen werden durch eine dürre Medienmitteilung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, deren Exponenten im Herbst 1858 frohgemut verkündet hatten: Das Rütli gehört uns allen!
Am 1. August 1891 hatten, wie wir gelesen haben, 34'000 Schulkinder auf dem Rütli Platz. Dieser Tage verfügte die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, entgegen ihrem seinerzeitigen Credo (das gibt's nicht, dass unsere Kinder die Rütliwiese nicht mehr betreten dürften!) und ohne jegliche gesetzliche Kompetenz:

Für die Bundesfeier auf dem Rütli mit Nationalratspräsidentin Christine Egerszegi und Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey als Rednerinnen stehen auf dem Rütli 2000 Plätze zur Verfügung. Diese werden in einem Ticketsystem abgegeben. 

Die Beschränkung auf 2000 Plätze und Ticketsystem wurden nach den Vorfällen 2005 im Jahre 2006 eingeführt und haben sich bewährt. Die Massnahme will störwillige Personen am Zutritt aufs Rütli hindern. Die letztjährige Bundesfeier konnte so in einem würden (sic!) Rahmen durchgeführt werden. Die Eintrittskarten sind mit den Namen der Berechtigten versehen und nur mit einem Personalausweis gültig.

Sie haben es vor mir gelesen: Auf dem Rütli. das uns allen gehört, werden (nach einem Ticketsytem) "Plätze abgegeben" von selbst ernannten Landvögtinnen und Landvögten, die von ihrem Standpunkt aus begreiflicherweise finden, das habe sich bewährt. All das einiger Störenfriede wegen, die sich an einer früheren Feier unliebsam bemerkbar machten (Vorfälle 2005).  Was sagt doch Art. 36 Abs. 3 BV?

Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.

Aber prompt laufen ihnen 2'000 Personen nach, wie weiland die Kinder dem Rattenfänger von Hameln, nicht ahnend, dass bald einmal nicht nur ein Personalausweis, sondern ein biometrischer Pass vorausgesetzt wird (vgl. BBl 2007 5159 ff.) und dass ebenso bald selbst an gewöhnlichen Tagen nicht mehr alle Mitbürgerinnen und Mitbürger das Rütli betreten dürfen, hat doch gemäss Medienmitteilung die Polizei für den  1. August 2007 ihre Präsenz auf dem Rütli auch für den Fall angesagt, dass dort keine Bundesfeier stattfinde:

Auch wenn auf dem Rütli am 1. August keine Feier stattfinden sollte, müsste die Polizei im Einsatz sein. Denn Rechtsradikale sind auf jeden Fall zu erwarten – und der Streit um die Kosten dauert an.

Darüber, wer rechtsradikal ist, würde wohl ungehindert wiederum die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft entscheiden.

Was schrieb mir doch der Bundesrat durch seine Beauftragte am 22. Oktober 2006? 

Das Rütli ist seit der Entstehung der Eidgenossenschaft immer wieder als Symbol der Einheit, Freiheit und Unabhängigkeit bezeichnet worden. Wie Ihnen bekannt ist, hat die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) 1860 das Rütli mit Unterstützung diverser Donatoren und der Schweizer Schuljugend gekauft und es dem Bund als unveräusserliches Nationaleigentum geschenkt. Der Bundesrat übertrug gemäss Stiftungsurkunde vom 2. Juli 1860 die Betreuung und Verwaltung des Gutes der SGG. Diese setzte eine Rütlikommission ein, die in erster Linie darüber zu wachen hat, dass das Rütli möglichst in seinem ursprünglichen Zustand bewahrt bleibt und angemessen Ruhe und Ordnung herrscht. 

Für Fragen der Organisation der Rütlifeier sind demnach die SGG bzw. die Rütlikommission, für die Sicherheitsvorkehren die Kantone Uri und Schwyz zuständig. Den Bundesrat betrifft nur Ihre Frage 22, die er wie folgt beantwortet: Der Bundesrat hatte keinen Anlass, im Sinnen von Artikel 185 Abs. 3 der Bundesverfassung zu intervenieren.
Frage 22 betraf folgende Bestimmung der Bundesverfassung:
Art. 185
Äussere und innere Sicherheit

1Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz.

2Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit.

3Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der  inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen.

4In dringlichen Fällen kann er Truppen aufbieten. Bietet er mehr als 4000 Angehörige der Armee für den Aktivdienst auf oder dauert dieser Einsatz voraussichtlich länger als drei Wochen, so ist unverzüglich die Bundesversammlung einzuberufen.

5.

Die Sache ist noch wegen eines andern Aspekts bedenklich. Das Rütli ist für den Durchschnittsbesucher nur vom See her zu erreichen
, somit leicht absperrbar. In städtischen Verhältnissen können Randalierer von überall her kommen und in voller Absicht Schäden anrichten, wie es am 1. Mai 2007 in Zürich geschehen ist. Dort gibt es bei Bundesfeiern und Maifeiern keine Fahrplaneinschränkungen und Absperrungen. Es gibt auch keine Rütlikommission mit ihrem Herr im Hause-Standpunkt..

6.

Sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter und sehr geehrter Herr Schulthess, soeben vernehme ich, dass keine Tickets mehr erhältlich sind. Ihre freundlicherweise mir gegenüber ausgedrückte Hoffnung, dass ich ein solches erhalten würde, ist damit gegenstandslos. Ich hätte indessen nie ein solches Ticket zu erhalten gesucht und werde auch in Zukunft mich nicht um ein solches bewerben. Selbst wenn ich irgendwann in meinem Leben noch als "nicht störwillig" und als "politisch zuverlässig" eingestuft werden sollte, widerstrebte es mir von Grund auf, von der Diskriminierung Anderer zu profitieren. 

7.

Sehr geehrte Frau Burkhardt-Suter und sehr geehrter Herr Schulthess, Sie können sicher nichts dafür, aber was Sie mir schreiben, wirkt nach der Lektüre von Ziff. 1 hiervor wie blanker Hohn. Im Jahre 1858 ereiferten sich, wie wir vorher gelesen haben, "die Herren" derart, dass sie die Schönheiten des Urnersees nicht einmal mehr beachteten. Und wer ereifert sich jetzt? Dabei sind wir konfrontiert mit obrigkeitlichem Denken in Reinkultur. Wenn jetzt das Thema nicht öffentlich ausdiskutiert wird, so wird es nicht nur auf dem Rütli, sondern  in der ganzen  Schweiz schon in ein paar Jahren am 1. August  nichts mehr zu feiern (und auch nichts mehr zu stören) geben. Es grüsst Sie freundlich
Institut Felsenegg

(Hans Ulrich Walder)

cc: Regierungsrat des Kantons Luzern



Regierungsrat des Kantons Obwalden


Regierungsrat des Kantons Nidwalden


Stadtrat der Stadt Luzern


Gemeinderat Ingenbohl


Sicherheitsdirektion des Kantons Uri, Lehenplatz 22, 6460 Altdorf


Militär- und Polizeidepartement des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 14, Postfach 



6431 Schwyz


Frau Nationalratspräsidentin Christine Egerszegi-Obrist


Frau Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey


Herrn Bundesrat Moritz Leuenberger


Herrn Nationalrat Johann N. Schneider-Ammann


Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft


diverse Parteisekretariate


diverse Zeitungsredaktionen
13.

Das Militär- und Polizeidepartement des Kantons Schwyz schrieb mir am 19. Juli 2007:

Die Rütliwiese und die Schiffsstation Rütli liegen auf dem Territorium des Kanons Uri. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz entscheidet nicht in ausserkantonalen Angelegenheiten. Ebenso verfügt er nicht über die Bedienung der Schiffsstation und die Einstellung von Fahrplanverbindungen.
14.

Die Beauftragte des Bundesrates schrieb mir am 26. Juli 2007 Folgendes:

Da für die Organisation der 1. Augustfeier auf dem Rütli nicht der Bundesrat, sondern die Rütlikommission zuständig ist, ist Ihr Schreiben an diese weitergeleitet worden.

In der Beilage erhalten Sie je ein Schreiben der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und der Rütlikommission betreffend Bundesfeier 2007 auf dem Rütli.

Dieser Brief ist aus zwei Gründen bemerkenswert:

· Er behandelt mich so, wie wenn der Bundesrat nie von meiner intensiven Beschäftigung meiner Person mit der Materie seit der Bundesfeier von 2006 gehört hätte.
· Er bestätigt, dass der Bundesrat von der verfassungswidrigen Handlungsweise der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und des mit dieser "eng zusammenarbeitenden" Urner Regierung Kenntnis hatte. Man kann über die Drittwirkung der Grundrechte (Verpflichtung Privater, sich an solche zu halten) verschiedener Meinung sein. Jedenfalls aber steht in Art. 35 Abs. 3 unserer Bundesverfassung:

Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch  unter Privaten wirksam werden.

Hat jemand von Bern bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft dafür gesorgt? Nein, man wollte, wie es in der Berichterstattung hiess, eine Familienfeier. Dann wäre es nur konsequent überzugehen zu einer Familiensteuer. 

Hat jemand von den Parteien beim Bundesrat deswegen interveniert? Nein, für sie ist es interessanter sich darüber auszulassen, ob Christoph Blocher wieder Bundesrat wird. 
VI.

Der Bundesfeiertag 2007 auf dem Vierwaldstättersee

1.

Mit meinen Freunden Harry Martin und Ernst Rebsamen bestieg ich  am Bundesfeiertag 2007 das Kursschiff MS Gotthard, das um 10.32 Uhr in Luzern abfuhr und um 12,45 Uhr gemäss Fahrplan hätte am Rütli anlegen sollen. Beide Freunde hatten eine gültige Fahrkarte von ihrem Wohnort nach dem Rütli, ich selber besitze ein Generalabonnement. Als wir den Klassenwechsel lösen wollten, wurde uns gesagt, das Schiff werde nicht beim Rütli anhalten. Den Hinweis darauf, dass entsprechende Fahrkarten am Bundesfeiertag selber ausgegeben worden waren, beantwortete der Beamte dahin, die Schalterpersonen hätten "einen S..." gemacht. Es wurde uns ein Zirkular ausgehändigt, das folgenden Wortlaut hat:
Schiffsverkehr auf dem Vierwaldstättersee am 1. August 2007

Geschätzte Gäste

Die diesjährige 1. August-Feier auf dem Rütli ist für das Publikum nicht frei zugänglich. Der Organisator der Feier, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) lässt nur Besucher mit einem vorgängig gelösten Ticket aufs Rütli. 

Einschränkung des fahrplanmässigen Schiffsverkehrs

Auch am 1. August 2007 fahren die Kursschiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) gemäss Fahrplan. Einzig die Station Rütli wird an diesem Tag von keinem Kursschiff angefahren und bleibt gesperrt. Alle übrigen Schiffsstationen rund um den See werden ohne Einschränkungen angefahren.

Besucher der offiziellen 1. August-Feier auf dem Rütli gelangen mit einer gültigen Eintrittskate – es findet eine Eintrittskontrolle statt! -- entweder mit einem der Extraschiffe ab Luzern oder zu Fuss über den Weg der Schweiz ab Seelisberg zur Rütliwiese.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Ihre Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees.

Dieses Dokument ist beinahe so grotesk wie die unter Ziff. V/7 hiervor wiedergegebene Medienmitteilung der Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Zu beachten ist dabei Folgendes

· Von der Mitteilung im Jahre 2006 unterscheidet es sich dadurch, dass nicht mehr die Lüge aufgetischt wird, es handle sich um eine "nicht öffentliche" Bundesfeier. Der nunmehrige Ausdruck ist subtiler und lautet: "für das Publikum nicht frei zugänglich". Eine Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung, worauf sich das stützen könnte, fehlt, denn es gibt einfach keine.

· Die nachfolgende Mitteilung ist an sich eine Selbstverständlichkeit, denn auch an jedem Feiertag fahren die Schiffe nach Fahrplan. Dass die "übrigen Schiffsstationen rund um den See ohne Einschränkungen angefahren" werden, soll die objektiv absolut unmotivierte Sperrung der Station Rütli einer Bundesfeier wegen relativeren.
· Das Verbot des Besuchs  der Bundesfeier für Unberufene wird nicht direkt als Grund für die Sperrung der Station Rütli angegeben; diese könnte ja theoretisch auch baulich bedingt sein.
· Natürlich wird wieder einmal floskelhaft für das Verständnis gedankt, das bei einem vernünftigen Menschen für so etwas nicht vorhanden sein kann.

Man spürt direkt, wie schwer den Verantwortlichen die Erstellung des Textes gefallen ist, so gekünstelt kommt er daher.

2.
Natürlich fragten wir nach dem behördlichen "Sperrungserlass". Dieser sei vom Bundesamt für Verkehr genehmigt worden, hiess es. Ob auf dem Schiff ein Exemplar vorhanden sei? Nein. Ob man den Erlass erhalten könne? Ja. Herr Rebsamen übergab dem Funktionär  seine Karte. Es kam nichts. Am 9. August monierte er wie folgt:

Ich komme zurück auf die am 1. August 2007 mit Ihnen an Bord des Kursschiffes (10:32 ab Luzern) gehabte Unterredung betreffend des scheinbar verfügten Anlegeverbotes der fahrplanmässigen Schiffe an der Haltestelle "Rütli". Sie sicherten mir und meinen beiden Freunden zu, die Ihnen vorliegende Verfügung per Post an die Ihnen angegebene Adresse zuzustellen. 

Ich bitte Sie höflich, mir nunmehr das zugesicherte Exemplar dieses Erlasses zukommen zu lassen.

Am 8. August 2007 schrieb die Schifffahrtsgesellschaft Herrn Rebsamen Folgendes:

Wie Ihnen Herr Kurt Streit, Leiter Fahrdienst, bereits vor Ort mitteilte, war die Station Rütli am 1. August 2007 für sämtliche Kursschiffe gesperrt. Aus polizeitaktischen Gründen ordnete die Kantonspolizei Uri eine Sperrung der Station Rütli an. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) bestätigte, dass die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bei einem bestehenden kantonalen Entscheid über die Sperrung der Station Rütli am 1. August 2007 nicht gegen die Transportpflicht verstösst. Die Besucher der Bundesfeier auf dem Rütli mussten im Vorfeld bei der Rütlikommission ein Ticket beziehen, mit  welchem ihnen den Zugang aufs Rütli via Extraschiff gewährt wurde.

Herr Rebsamen schrieb der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees am 5. September 2007:

Ich komme zurück auf mein Schreiben vom 9. August 2007, das ich bis heute als unbeantwortet betrachte. In der Zwischenzeit habe ich zwar ein Schreiben, datiert vom 8. August 2007, Ihrer Personal-Abteilung erhalten, doch die uns von Ihnen in Aussicht gestellte, an Ihre Gesellschaft ergangene, schriftliche Anweisung lag nicht bei. Die von Ihrem Herrn Zwahlen gemachten Ausführungen nehmen wir hiermit gerne zur Kenntnis. Dazu halte ich fest: Wir haben nicht um weitere Erklärungen gebeten, sondern um Zustellung dieser, in Ihrer Hand befindlichen schriftlich ergangenen Anweisungen und Verfügungen.

Ich bitte Sie hiemit höflich, mir die Originaltexte (bzw. Kopie)  dieser - gemäss Ihrem Schreiben – verschiedenen, behördlichen Erlasse zur Sperrung der Station Rütli am 1. August 2007 nunmehr zukommen zu lassen. 

Für Ihre Mühewaltung danke ich Ihnen zum voraus bestens und sehe Ihnen weiteren Nachrichten gerne entgegen.

3.
Am 21. September 2007, also einzweidrittel Monate nach unserem Gespräch mit dem Fahrdienstleiter anlässlich unserer Fahrt vom 1. August 2007 und zwei Monate nach dem Brief der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee an mich vom 20. Juli 2007, war immer noch kein einschlägiges Dokument  aufgetaucht. Der Fahrdienstleiter glaubte (seinerseits unrichtig orientiert) am Bundesfeiertag noch selber daran, dass es ein solches gebe. Neuerdings wäre das Dokument, wenn existierend, nicht die Bestätigung eines kantonalen behördlichen Entscheids durch das Bundesamt für Verkehr, wie im Brief der Schifffahrtsgesellschaft behauptet, sondern ein polizeitaktische Anordnung der Urner Kantonspolizei. Was gab es aber um die Mittagszeit gegenüber drei auf dem Rütli aussteigenden Personen im Pensionsalter polizeitaktisch vorzukehren?
4.
Im Zirkular der Schifffahrtsgesellschaft steht kein Wort von polizeilichen Gründen und die mündliche Durchsage per Lautsprecher enthielt auch nichts Derartiges. Wohl aber sahen wir auf der Rückfahrt bei der Station Treib-Seelisberg ein Motorboot der Kantonspolizei Nidwalden mit einem Dutzend Uniformierter, die offenbar schauen mussten, ob jemand aussteige, der sich mit der Bahn nach Seelisberg begebe in der verwerflichen Absicht, ungebeten das Rütli zu betreten.
5.
Wahrer Grund für das Nichtanhalten beim Rütli war das Nichtaussteigenlassen von Personen, die von ihrer politischen Gesinnung her den Veranstaltenden nicht genehm waren.
Das ergibt sich klar aus den noch am 1. August 2007 ergangenen Polizeimeldungen aus dem Kanton Uri, wo es u. a. heisst:

Um unwillkommene Besucher möglichst fernzuhalten und gleichzeitig den Gästestrom steuern zu können, wandte die Rütlikommission als Organisatorin der Veranstaltung ein Ticketsystem an, wie dies bereits im letzten Jahr gehandhabt wurde.   ...
...

Bereits morgens um 7.00 Uhr versuchten gegen 20 Personen mit sechs Gummibooten von Brunnen her kommend am Rütli zu landen. Sie wurden von der Polizei zurückgewiesen, nach Brunnen begleitet und der Kantonspolizei Schwyz übergeben. Gegen Mittag versuchten rund 30 Personen erneut, vom Wolfssprung her kommend mit Gummibooten aufs Rütli zu gelangen. Dieses Vorhaben wurde von der Polizei unter Einsatz von Wasser vereitelt. Die Personen auf den Booten wurden ebenfalls der Kantonspolizei Schwyz übergeben.

Rund 60 Personen von der rechtsextremen Szene marschierten am späteren Vormittag von Bauen in Richtung Seelisberg. Im Bereich Wissig wurden sie von der Polizei angehalten und zurückgewiesen. 

Die Polizei kontrollierte diverse Personenwagen auf der Kantonsstrasse von Emmetten nach Seelisberg. 19 davon liess die Polizei nicht weiterfahren und verwehrte ihnen nach der Kontrolle der insgesamt 49 Insassen die Weiterfahrt. 

Sechs Personen aus dem rechtsextremen Lager, denen es gelang, ohne Ticket in die Nähe der Rütliwiese zu gelangen, wurden von der Polizei zurückgewiesen.

Vier Dinge sind hier festzuhalten:
· Die Verwendung des Begriffs "Gästestrom* ist signifikant
.

· Nicht erwähnt ist im ganzen Bericht, wer den Einsatzbefehl gab und wie er lautete.

· Ebenso wenig ist erwähnt, auf welcher Tatbestandsgrundlage festgestellt wurde, wer von der rechtsextremen Szene oder aus dem rechtsextremen Lager stammte und wie die Polizei oder ihr Auftraggeber den Begriff rechtsextrem definiert.

· Schliesslich ist nicht ersichtlich, auf welcher gesetzlichen Grundlage die nach  Brunnen gebrachten Personen der Kantonspolizei Schwyz übergeben wurden. 
Meinen beiden Freunden und mir ist trotz nicht einmal behaupteter rechtsextremer Absichten der Zutritt zum Rütli ebenfalls verweigert worden. Dazu haben in krasser Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV von uns gewählte Behördenmitglieder auf kantonaler und auf eidgenössischer Ebene Hand geboten, sich als "Retter" feiern lassen oder selbst als Parlamentarier nichts unternommen, damit uns – ihren Wählerinnen und Wählern – solche Demütigung erspart bleibe. Das anonyme Bundesamt für Verkehr (eine verantwortliche Person wird auch hier nicht mit Namen genannt) war übrigens nicht zuständig, um ein Anlegeverbot zu genehmigen, das weder baulich noch vom Verkehr her  noch durch die Witterung bedingt war, sondern allein politischen Grund hatte und auch dieses Bundesamt ist an das verfassungsmässige Diskriminierungsverbot gebunden,. 
VII.
Die Schlussbemerkungen
1.
Die hinter uns liegenden Vorgänge erschrecken und deprimieren  nicht allein der Rütli-Bundesfeier wegen. Sie offenbaren nämlich eine repressive Tendenz unserer Politikerinnen und Politiker sowie der ihnen zudienenden Personen. Man schaut nicht einmal mehr nach, was in der Gesetzgebung steht und setzt sich wenigstens damit auseinander, sondern man macht einfach etwas, das einem beliebt und glaubt die an der Schweiz interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger herumkommandieren zu dürfen.
2.
Die Bundespräsidentin wählte den jeder ausgegrenzten Person verbotenen Anmarschweg von Seelisberg her, der die Funktion des roten Teppichs bei Staatsbesuchen erfüllte, je ein Kind an der Hand. Es waren, wie die Medien irgendwoher wussten, ihre Enkelkinder. Als solche brauchten sie bestimmt kein Ticket. Kinder in der politischen Szene sind ein Anzeichen für Personenkult mit all seinen gefährlichen politischen Folgen. Die Bilder von Machthabenden mit Kindern sind bekannt: sie bringen das Emotionale in uns zum Tragen im Dienste des uns beizubringenden Rationalen. Dieser Personenkult führt von den Buh-Rufen zur Standing Ovation. Beides war bisher nicht Bestandteil einer Bundesfeier. Wenn aber das eine zugelassen wird, muss es auch das andere geben können. Andernfalls erliegen wir  einem einseitigen Gruppendruck und verlieren wir unsere Freiheit mehr und mehr.
3.
Im Gegensatz zum Personenkult steht der gleichzeitige  Personenausschluss. Der bereits erwähnte Martin Hofer entschuldigte sich dafür. dass so genannte Rechtsextreme (deren Extremismus sich nach den bei mir vorhandenen Mitteilungen beschränkt auf das Mitbringen von Fahnen und das Singen der alten Nationalhymne) Tickets hatten; auch mit dem Ticket-System könne man nicht alle Gesuchsteller restlos auf ihre politische Gesinnung prüfen Wenigstens gab Hofer  zu, dass die politische Einstellung der Kartenbezügerinnen und Kartenbezüger von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft wirklich geprüft werde, im Gegensatz zu Herbert Ammann, der das in einem Mail an mich am 26. Juli 2007 vehement bestritt, worauf ich ihm am 3. August 2007 brieflich schrieb:

Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie keine E-Mails mehr von mir erhalten wollen. Dies veranlasst mich zur Frage, wer denn mit dem E-Mail begonnen habe, ob Sie oder ich. Ihrem Wunsch entsprechend sende ich Ihnen kein E-Mail mehr, diesen Brief müssen Sie aber noch entgegennehmen, denn Sie waren es wiederum, der eine Erklärung von mir verlangte wegen meiner Äusserung, Sie hätten Leute zurückweisen lassen, die Ihnen politisch nicht gepasst hätten. Dies ergibt sich aus der Nummer der Neuen Luzerner Zeitung und der ihr angeschlossenen Blätter vom 26. Juli 2006. Dort ist auf S. 27 Ihr Interview abgedruckt mit dem Kommentar:

· Rund 200  Rechtsextreme erhalten kein Billett für die Bundesfeier auf dem Rütli.

· Es gibt aber auch unbescholtene Bürger, denen der Rütlizugang verwehrt bleibt.

Sie sagten im Interview wörtlich:

Es gibt zahlreiche Informationsmittel, die öffentlich zugänglich sind, von Bibliotheken bis Internet. Und diese Informationsquellen haben wir genutzt.

Auf die Frage nach dem Hergang des Auswahlverfahrens antworteten Sie:

... ich möchte das gar nicht konkretisieren. Es ist wie eine Art Betriebsgeheimnis...

Wenn Sie sich schon solche verfassungswidrige Kompetenzen anmassen, dann müssen Sie sich auch  gefallen lassen, dass man als Bürger der freien Schweiz Ihrem "Betriebsgeheimnis" auf die Spur kommen will.
Dieser Brief wurde nicht beantwortet.
Wenn übrigens schon von Rechtsradikalen gesprochen wurde: 

was gibt es Radikaleres als eine öffentliche Veranstaltung unter verfassungswidrigem Ausschluss von Personen, die man ihrer politischen Auffassung wegen nicht zulassen will?
4.
Als am Bundesfeiertag vom Rütli Ausgegrenzter musste ich nach der Rütli-Bundesfeier vernehmen, die Bundespräsidentin habe in ihrer dortigen Rede der Ausgrenzungspolitik eine Absage erteilt. Wo bleibt da die Logik?
5.
Man wollte uns nicht ohne Ticket auf das Rütli lassen, wir sollten also der Bundespräsidentin nicht zuhören dürfen. Dennoch mussten wir uns durch die Medien beibringen lassen, was sie dort sagte. Die Frage lautet erneut:  Wo bleibt da die Logik?
6.
Irgendwo hielt eine andere Bundesrätin ihrerseits eine Bundesfeieransprache und rief die Bevölkerung zum Gebrauch ihrer politischen Rechte auf. Am selben Tag verabreichte die Bundespräsidentin, was früher in Bundesfeiern so wenig üblich war, wie Buh-Rufe und Standing Ovations, auf dem Rütli einer pendenten Volksinitiative eine Breitseite
. Ich gehöre weder zu den Urhebern noch zu den Unterzeichnern dieser Volksinitiative, stelle aber zum dritten Mal die Frage: Wo bleibt da die Logik?
7.
Wer jemanden durch Gewalt oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu unterlassen oder zu dulden, macht sich der Nötigung schuldig und wird nach Art. 181 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Absichtliches Nichtaussteigenlassen an einer fahrplanmässigen Haltestelle ist eine Beschränkung der Handlungsfreiheit und Nötigung ist ein Offizialdelikt. Dennoch wird sich in unserem System keine Anklägerin und kein Ankläger, keine Richterin und kein Richter finden, welche(r) den Mut hätte, für die Sanktionierung solchen Vorgehens politischer Machthaberinnen und Machthaber zu sorgen, im Gegenteil: die sich sicher fühlenden Landvögtinnen und Landvögte sagen unter der Protektion unseres Systems, das habe sich bewährt und sie wollen für alle Zukunft ungehindert weiterhin auf diese Weise tätig sein. 
8.
Am Schluss ziehen die Verantwortlichen "positive Bilanz". Ein FDP-Nationalrat brüstet sich sogar im Hinblick auf die kommenden Wahlen damit, dass seine Partei die Bundesfeier auf dem Rütli gerettet habe.
9.
Das Schlimmste jedoch ist die Unaufrichtigkeit, die in den uns zugekommenen Aussagen zutage tritt.
Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Tagen als Wählerinnen und Wähler umworben werden, haben nichts desto weniger gefälligst das zu akzeptieren, was mitgeteilt wird und sollen, wenn sie am Bundesfeiertag das Rütli besuchen wollen, um ein Ticket anstehen für ein Verkehrsmittel, das dazu bestimmt worden ist, sie per Schub und unter Polizeibewachung dorthin zu bringen
. Das haben die Verantwortlichen, wie der Bericht der Rütlikommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
 beweist, in enger Zusammenarbeit fertig gebracht. Nichtsdestoweniger hat jede Instanz ausser der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft ihre Mitwirkung abgestritten, relativiert  oder sich durch Schweigen aus der Affäre gezogen. Im Einzelnen ergibt sich:
a)
Der Schweizerische Bundesrat sah am 22. Oktober 2006 anlässlich der Rütli-Bundesfeier keine "drohenden schweren Störungen
. Solche sind auch 2007 nicht bekannt geworden. Dennoch sperrte die kantonale Behörde Uri" gemäss Mitteilung der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee vom 20. Juli 2007 die Station Rütli am 1. August 2007 ganztags für den fahrplanmässigen Verkehr

b) 
Der Stadtrat von Luzern betrachtete sich am 20. Juli 2007 für den Transport der Gäste
 als nicht zuständig
 Demgegenüber schrieb die Rütlikommission der SGG einen Monat vorher, die Umsetzung ihres Programms für die Bundesfeier erfolge in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen, insbesondere mit den Behörden des Kantons Uri und der Stadt Luzern und dankte sie der Stadt Luzern ausdrücklich dafür, dass die "Abfahrt der Schiffe" jetzt doch möglich sei
.
c)
Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft wollte nach ihrer Medienmitteilung "störwillige Personen" am Zutritt zum Rütli hindern
. Nach dem Zirkular der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee war die Bundesfeier "für das Publikum nicht frei zugänglich", weil die Organisatorin SGG nur Personen mit einem vorher gelösten Ticket zulasse
, nach dem Polizeibericht waren es Personen aus dem "rechtsextremen Lager", die  zurückgewiesen wurden
 und nach Martin Hofer und früher auch Herbert Ammann wurden die Gesuchsteller für ein Ticket generell auf ihre politische Gesinnung überprüft
.
d)
Gemäss Brief des Militär- und Polizeidepartements des Kantons Schwyz vom 18. Juli 2007 entscheidet der Regierungsrat des Kantons Schwyz nicht in ausserkantonalen Angelegenheiten
. Trotzdem wurden die in der Umgebung des Rütli von der Kantonspolizei Uri aufgegriffenen Personen nach Brunnen gebracht  und der Kantonspolizei Schwyz übergeben
, mit welchem Zweck bleibt offen.
10. 
Bezeichnend ist es, dass all die offiziellen Sprecherinnen und Sprecher, Schreiberinnen und Schreiber zu unserem Thema die Schweizerische Bundesverfassung nicht einmal der Erwähnung wert fanden. 
11.
Die Schweizerjugend, die vor hundertfünfzig Jahren mit Hilfe der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Rütli schenkte, waren unsere Urgrosseltern. Sie taten das nicht, um Personen, die von eben dieser Gesellschaft oder ihren Beauftragten als Gäste ausgesucht würden, am Bundesfeiertag, den es damals noch gar nicht gab, den Ort für ein exklusives  Treffen zu verschaffen, sondern sie taten es, um zu verhindern, dass ihre Nachkommen, und das sind wir alle, von der Rütliwiese ausgeschlossen werden könnten und sei es auch nur für einen Tag und insbesondere den Bundesfeiertag. Das Rütli gehört uns allen! sagten sie, und dabei muss es bleiben. Es ist mir  bekannt, dass eine politische Partei in diesem Sinne eine Petition veranlasst hat. Ich habe die Petition nicht unterschrieben, denn um etwas, das einem selbstverständlich gehört, braucht man nicht nachzusuchen.
12.
Die hier behandelten Vorgänge sind alles andere als harmlos.

(a)
Totalitäre Systeme benötigten immer ein nicht personell, sondern allgemein umschriebenes Feindbild, wie die Geschichte beweist. Für die Sowjets waren es die Trotzkisten, für die Nazis waren es die Bolschewisten, für die gegenwärtige US-Regierung ist es der Terrorismus. Wirkliche oder behauptete Einzelereignisse ("Vorfälle") können dabei hilfreich sein: Für die Sowjets waren es imaginäre Verschwörungen, für die Nazis der Reichstagsbrand, für die gegenwärtige US-Regierung der 11. September. Bei uns waren es am 1. August 2005 ein paar Buh-Rufer und am 1. August 2007 Leute aus der "rechtsextremen Szene", allenfalls die Benützerinnen und Benützer von ein paar Gummibooten.

(b)
Ich behaupte nicht, Judith Stamm, Martin Hofer, Herbert Ammann oder die Rütlikommission hätten ähnliche Absichten. Aber die SGG, vertreten durch ihre Rütlikommission, beschloss die Umsetzung "ihrer" Bundesfeier auf dem Rütli in Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden. Beschloss sie dies in voller Unabhängigkeit? Die beteiligten Behörden waren ihr gegenüber willfährig, wie der ganze Ablauf zeigt, bei welchem nicht nur der Aufwand, sondern auch die Kostentragung geregelt werden musste. Wem gegenüber aber waren sie wirklich willfährig? Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) ist ja nur eine private Organisation. Es gibt eben "gute" und daher bundesratsnahe Organisationen und andere. Zu den guten gehören die SGG und das World Economic Forum (WEF). Wenn die etwas machen, dann rennt alles, koste es, was es wolle, um sie zu "schützen", aber auch, um dabei zu sein.  Zum "Schutz" gehört das Ausgrenzen von uns Gewöhnlichen, das auf dem Vierwaldstättersee ebenso praktiziert wird wie in Davos. Treuherzig sagt dann die Schifffahrtsgesellschaft in ihrem Zirkular, man könne auch am Bundesfeiertag überall aussteigen, nur nicht auf dem Rütli. Wetten, dass nächstes Jahr die Station Treib-Seelisberg ebenso dran kommt.

(c)
Manchmal entwickeln die Dinge ihre Eigendynamik. Fanal ist in unserem Fall die Wahl unserer Bundeskanzlerin zur Präsidentin der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Niemand wollte bestreiten, dass sie dafür die Fähigkeiten und die berufliche Erfahrung mit sich bringt. Aber ein Element fehlt ihr, und das ist die Unbefangenheit. Wie kann mit dieser Präsidentin die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft die Bundesfeier auf dem Rütli unabhängig vom Willen des Bundesrates organisieren und wie kann der Bundesrat seinerseits als Vertragspartner gegen die aus seinen Reihen stammende Bundeskanzlerin in ihrer Eigenschaft als Präsidentin der SGG vorgehen, wenn die Grundrechte am Bundesfeiertag (und später vielleicht nicht nur an diesem Tag) auf dem Rütli weiter tangiert werden sollten? Statt dessen  sollen wir Ausgeschlossene durch die verfügbaren Medien jedes Jahr ein Bundesratsmitglied als Rütlirednerin oder –redner vorgesetzt bekommen, und zwar, wenn es nicht endlich eingeschränkt wird
, ein Bundesratsmitglied, das uns sagt, wie unmöglich eine bestimmte Volksinitiative sei oder wie schädlich ein gegenüber der Obrigkeit ergriffenes Referendum
. In den Extraschiffen würden die Lautsprecher zur Indoktrinierung und zur Erprobung der Standing Ovation eingesetzt. Begleitpersonen wären zu diesem Zweck. die vom Bund angestellten Spin doctors
 (selbstverständlich entbunden von der Notwendigkeit, ein Ticket zu beziehen).
(d)
Befangenheit spielt nach Art. 30 Abs. 1 BV eine Rolle in gerichtlichen Verfahren; sonst nicht, wenn man von der Anzeigepflicht der Mitglieder der Bundesversammlung absieht. "Ich wollte alles auf legalem Wege erreichen. Schliesslich bin ich ja Jurist." Das sagte einer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne zur Vermeidung einer Ehrverletzungsklage. 
Legal war die  Breitseite der Bundespräsidentin gegen eine Volksinitiative durchaus. Ebenso wenig zu diesem Zweck wie als Treffpunkt für Exklusive schenkten aber unsere Urgrosseltern der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Rütli. Sie dachten gar nicht so weit, weil es damals noch keine Medien im heutigen Sinne gab, sondern sie wollten einfach, dass wir jederzeit ungehindert das Rütli betreten könnten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und das Rütli ist zur Propagandawiese mit Standing Ovation seitens der Zugelassenen geworden und der Bundesfeiertag zum Propagandatag.
(e)
Eine vielgelesene Tageszeitung schrieb vor zwei Jahren wegen der so genannten "Vorfälle" von der Schande vom Rütli,. man kann auch sagen vom Rütli-Skandal. Die hier beschriebenen Geschehnisse indessen sind jene, die wirklich staatspolitisch bedeutsam sind. Sie sind der wahre Rütli-Skandal.

24. September 2007

Institut Felsenegg
(sig. Hans Ulrich Walder)
.

� Friesshart: Ihr habt's Mandat verletzt, Ihr müsst uns folgen. Leuthold: Ihr habt dem Hut nicht Reverenz bewiesen.


�Karl Jauslin, Bilder aus der Schweizergeschichte, mit erläuterndem Text von Rudolf Hotz (französische Übersetzung von F. Bertholet und G. Beaujon), 10.-15. Tausend,  Basel 1928, Blatt 4, Text Seite 2.


� Handbuch der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Erster Band, Zürich 1826, S. 2.


� Heutzutage heisst das  partnership for peace.


� Es war der selbe Divico, der 58 v. Chr. bei Bibracte (ca. 25 km von  Autun entfernt) den Römern unterlag.


� Nach Hotz (zit. Anm. 2) handelte es sich jedoch um eine Schlacht bei Agens an der Garonne, die früher fälschlich an den Genfersee verlegt worden sei.


� Man spricht und liest in dem Medien immer wieder von Fremdenfeindlichkeit. Was aber hier seitens der Machthabenden sich abspielte, war unverblümte Einheimischenfeindlichkeit.


� Die Idee einer für Frauen konzipierten Bundesfeier kann nur als Flucht nach vorne verstanden werden.


� Signifikant ist der Begriff  "Gäste". Wessen Gäste sollten es sein? Solche des Bundesrates oder der SGG? Oder gar des je nach politischer Zuverlässigkeit ausgeschlossenen Schweizervolkes?


� Es ist auch nicht geltend gemacht worden, die verfassungsmässige Ordnung in einem Kanton sei im Sinne von Art. 52 Abs. 2 BV bedroht gewesen.


� Vgl. dazu Ziff. V/4  hiernach. 


12 Laut Bericht im BLICK sagte er, er empfehle Rechten und Linken, nicht nach Brunnen zu kommen. Sie sollten sich nicht zusammenrotten. Für diesen Fall hätten "wir" eine böse Überraschung in der Hinterhand.





� Das  Urteil ist publiziert in BGE 132 I 256-269. Das Bewilligungsbegehren wurde vom Gemeinderat Ingenbohl schon am 30. Januar 2006 abgewiesen, hatte also mit den Vorgängen vom 1. August 2006 nichts zu tun.


� An Gerichte gelangen kann man nur gegen Behördenerlasse. Hier gab es keinen behördlichen Erlass, sondern man wurde mit direkter (Gitter und Zelte) oder indirekter (Anlegeverbot an Kursschiffe) Gewalt daran gehindert, das im Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft befindliche Rütli aufzusuchen.


� Es  sollte  am 1. August 2007 von Brunnen  aus (wie von Luzern aus) kein gewöhnliches  Passagierschiff nach dem Rütli fahren  und es sollten  die auserwählten "Gäste" mit einem  Spezialschiff dorthin transportiert werden. Dass es ein Spezialschiff brauche, brachten dann auch andere politische Instanzen zum Ausdruck. Streitig blieb allein, wo es abfahren und welchen Weg die Reise nehmen solle.


� SR 0.101.


� AS 1974  S. 2148.


� Die Zürcher Behörden waren am 1. Mai 2007 nicht in der Lage, das Eigentum Privater vor den Zerstörungen randalierender und eine perfide Taktik verfolgender Demonstranten zu schützen.


� So schrieb mir die Standeskanzlei Uri am 17. Juli 2007, mein Schreiben vom 16. Juli 2007 sei der Sicherheitsdirektion überwiesen worden, ebenso unter dem gleichen Datum das Sekretariat des Regierungsrats des Kantons Luzern (Weiterleitung an das Justiz- und Sicherheitsdepartement).


� Vgl. die nicht beantwortete Frage 11 meines unter Ziff. III/3. hiervor wiedergegebenen Fragenkatalogs. Man spricht heute oft von Populismus. Als echt populistisch betrachte ich  es, wenn Dinge, die man nicht abzustreiten vermag, in eine scheinbar  harmlose Hülle verpackt werden.


� Wer die Personenkontrollen durchführen soll und auf welchen Grundlagen wurde in dieser Meldung  nicht gesagt.


� Vgl. Anm. 9 hiervor und Ziff. 12 hiernach.


� Vgl. Ziff. 10  hiernach.


� Gemäss Amtlichem Kursbuch Ziff. 3600 waren am 1. August 2007 vorgesehen:


Kurs 5 (Luzern ab 08.32, Brunnen ab 10.24, Rütli an 10.34);


Kurs 7 (Luzern ab 09.21 mit 5 Minuten Wartefrist für verspätete Anschlusszüge!, Brunnen ab 11.22, Rütli an 11.32);


Kurs 9 (Luzern ab 10.01, Brunnen ab 12.09, Rütli an 12.19);


Kurs 11 (Luzern ab 10.32, Brunnen ab 12.35, Rütli an 12.45);


Kurs 12 (Flüelen ab 09.27, Rütli an 10.14);


Kurs 18 (Flüelen ab 12.20, Rütli an 12.56);


Kurs 22 (Flüelen ab 13.50, Rütli an 14.26).


�  Wer im Besitz eines gültigen Fahrausweises ist, kann vorbehaltlos die im Fahrplan publizierten Kurse in Anspruch nehmen, und zwar auch von einer beliebigen Station aus nach dem Rütli. Art. 15 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über den Transport im öffentlichen Verkehr  (Transportgesetz, TG,  SR 742.40) lautet nämlich:


1Mit dem Personentransportvertrag verpflichtet sich die Unternehmung, einen Reisenden gegen Entgelt zwischen bestimmten Stationen zu transportieren.


2Der Vertrag berechtigt den Reisenden, die im Fahrplan veröffentlichten Kurse und die öffentlichen Zusatzkurse zu benützen.


Daran etwas zu ändern ist  weder der Gemeinderat Ingenbohl (durch Schliessung des Schiffssteges in Brunnen) noch der Stadtrat von  Luzern (durch Verweisung  der Fahrgäste auf ein Spezialschiff) befugt. Nach Art. 1 Abs. 2bis TG sind die entsprechenden Bestimmungen sogar zwingend. Da nützt es auch nichts, wenn die Schifffahrtsgesellschaft auf ihrem Anschlag der Reisenden für ihr Verständnis dankt.


Von den Ausnahmefällen  gemäss Art. 3 Abs. 1 und 3 TG liegt keiner vor.


Absatz 1 lautet:


Die Unternehmungen führen jeden Transport aus, wenn:


a.	der Reisende oder der Absender die Gesetzes- und Tarifbestimmungen einhält.


Das war nie bestritten.


b.	der Transport mit dem Personal und mit den Transportmitteln möglich ist, die zur Bewältigung des normalen Verkehrs ausreichen.


Das war nie bestritten.


c.	der Transport nicht durch Umstände verhindert wird, welche die Unternehmung nicht vermeiden und deren Folgen sie nicht abwenden kann.


Nichts von dem liegt vor.


Absatz 3 lautet:


Der Bundesrat bestimmt, welche Personen und Gegenstände aus Gründen der Hygiene und der Sicherheit nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen transportiert werden.


In Art. 2 Abs. 1  der Verordnung vom 5. November 1986 über den Transport im öffentlichen Verkehr (Transportverordnung, TV, SR 742.401) hat der Bundesrat bestimmt:


Die Unternehmung kann Personen vom Transport ausschliessen, die:


a.	betrunken sind oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen;


b.	sich ungebührlich benehmen;


c.	die Benützungs- und Verhaltensvorschriften oder die Anordnungen des Personals nicht befolgen.


Nichts von dem steht hier zur Diskussion, vor allem nicht Personen, welche eine Bundesfeier auf dem Rütli besuchen wollen, ohne sich über zuverlässige  politische Gesinnung ausweisen zu können. Absatz 2 handelt von Kindern, um die es hier auch nicht geht.


Eine weitere Ausnahme ergibt sich aus den Gesamtverteidigungstransporten. Zu deren Durchführung sind die  Unternehmungen in ausserordentlichen Lagen verpflichtet, in welchem Fall der Bundesrat (und nur er) die Betriebs-, Transport-, Tarif- und Fahrplanpflicht aufheben kann (Art. 8a TG). Kein Grund zur Änderung fahrplanmässiger Kurse liegt jedenfalls darin, dass gewisse Personen andere Personen an einer bestimmten Station nicht aussteigen lassen wollen.  


� Der Schreiber dieser Betrachtung steht nach der NZZ-Redaktion  politisch "rechts", weil er einmal mit ein paar SVP-Leuten zusammen einem Referendumskomitee angehörte. Er wäre nach der offiziellen Terminologie ein Sicherheitsrisiko und hätte somit  keine Chance, ein Ticket zu erhalten. Er  wird sich auch nicht darum bemühen.


Andererseits fragt er sich (und mit ihm - mutatis mutandis - viele Andere), womit er es in seinem 78jährigen Leben verdient hat, für  das Betreten einer dem Schweizervolk gehörenden Wiese sich gegenüber ihm nicht näher bekannten Leuten über seine politische Gesinnung  ausweisen zu müssen.


� Die Melodie des Liedes stammt vom Rapperswiler Musiker Franz Josef Greith (1799-1869), der Text von Johann Georg Krauer (1792-1845), Professor für Naturgeschichte am Lyzeum Luzern, der übrigens laut Wikipedia wegen nicht genehmer politischer Ansichten entlassen wurde. 


� Das hat er, wie aus Ziff. 6  hiervor ersichtlich, in der Folge abgestritten.


� Die SGG verwendet diesen Begriff, wie wenn es sich um eine geschlossene Aufführung kulturellen, belehrenden oder unterhaltenden Inhalts handelte. Dabei ging es um eine Feier am verfassungsmässigen Bundesfeiertag auf einem dem Bund und damit uns allen  gehörendem Territorium mit zwei hohen Magistratinnen des Bundes als Rednerinnen. Wie schrieb mir doch der Bundesrat in seinem Brief  vom 22. Oktober 2006:


Das Rütli ist seit der Entstehung der Eidgenossenschaft immer wieder als Symbol der Einheit, Freiheit und Unabhängigkeit bezeichnet worden.


Das war einmal so. Heute ist  das Rütli Symbol für die Zweiteilung des Schweizervolkes in Willkommene und Unwillkommene, für Unfreiheit und für Abhängigkeit von Machthabenden.


� Es ist offenbar nicht der einzige (DIE WELTWOCHE 75/2007 Nr. 37 S. 18).


� Vgl. Ziff. VII/3  hiernach


� Vgl. Anm. 9 hiervor.


�  Gemeint: aus dem Kanton Uri.


� Hier habe ich mich geirrt. Auch Durchschnittsbesucher nehmen den Weg über Seelisberg unter die Füsse. Diesen zweiten  Weg abzusperren war jedoch den Machthabenden ein Leichtes. 


� Vgl. Anm. 9 hiervor.


� Es ist eine beliebte Taktik der Bundesratsmitglieder, Ansprachen bei irgend einer Gelegenheit  zu nutzen, um für eine ihrer Abstimmungsvorlagen oder gegen eine Volksinitiative Stellung zu beziehen,


� Meine bezügliche Frage 3 konnte nicht beantwortet werden und es gilt somit das in Anm. 25  hiervor Gesagte.


� Ziff. V/7 hiervor.


� Ziff. III/5 hiervor.. 


� Ziff. V/12 hiervor.


� Vgl. Anm. 9 und Ziff. III/12 hiervor.


� Ziff, V/6 hiervor.


� Ziff. V/7 hiervor.


� Ziff. V/12 hiervor.


� Ziff. VI/1 hiervor.


� Ziff. VI/5  hiervor. 


� Ziff. VII/3 hiervor.


� Ziff. V/13.hiervor.


� Ziff, VI/5 hiervor.


� Das will die bei den Machthabenden verhasste Volksinitiative der Vereinigung Bürger für Bürger mit dem Titel Volkssouveränität statt Behördenpropaganda erreichen.


� Was sagte doch der damalige Bundesrat Joseph Deiss am 5. Februar 2005 in Auvernier, als die Unterschriftensammlung für ein Referendum lief, ohne den geringsten Widerspruch vor versammelter CVP? Mehr Wachstum ist das vordringliche Ziel der schweizerischen Innenpolitik. Also fort mit den Protektionisten, den Barrikadeuren und Betonneuren. Ich will eine CVP, die mich unterstützt. Das Wort fort ist für unsere Machthabenden wichtig geworden, aber nur gegenüber unbequemen Mitbürgerinnen und Mitbürgern: Fort von der Bundesfeier, fort vom Rütli, fort überhaupt. 


� Vgl. das demnächst erscheinende Buch von Judith Barben, Spin doctors in der Schweiz.
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